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Hoftung des Steuerberoters
- Anlogeberotung

- Mitverschulden

- Schoden
(BGH Urt.v. 14.2.1989 - Xl ZR 14/881

Schoden
- unrechtmößiger VermögensvorleiI
f BGH Urt v. 26.1.1989 - lX ZR 8l/881

Hoftung des Steuerberoters
- Veriöhrung von Schodenersotzonsprüchen, $68 StBerG

- Belehrungspflicht und Mondotsende

- Anmerkung
(OLG Düsseldorf Urt.v. 16.2.1989 -18 U 228/881

Kosten des Finonzgerichtsprozesses
- Kostenpflicht des Steuerberoters?

- Hondeln ohne Vollmocht

- Anmerkung
(FG München Vorbescheid v. 4. 8. 1988 - Vl 225/ 86 El

Auskunftsvertrog
- Werkvertrog

- kvrze Veriö h rung für Mo ngelfolgeschoden
(LG Köln Urt v.16.2.1989 -2U 2A3/881

Hoftung des Treuhönders
- Vertrogsgemöße Bo uwerkerstellung
(LG Arnsbers Urt v. 6.1.1989 - I O 2071881
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Gerling Informotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 5189
Veriöhrung ($68 StBerG, $51 o WPO)

- Belehrungspflicht über eigene Fehler
und Veriöhrungsvorschrift (Sekundöronspruch)
: Anlo0 zur Prüfung u. Belehrung
: Beginn d. Belehrungspflicht
: keine Belehrungspf licht

Kenntnis d. Fehlers

Unkenntnis über Veriöhrungsvorschrift
: Mondotsende
: Beweislost für -

- Veriöhrungsbeginn
: Ablouf d. Fesisetzungsverlöhrung
: Betriebsprüfung

ollgemein
: Folgeschöden
: Kopiiolonloge
: Konkurs
: Verlust der Z b-AfA
: Zohlung d. Steuer

Veriöhrung, Schodenersolzonspruch
l$5lo WPO)
- Sieuerberotung d. .,Nur-Wirtschoftsprüfer"

Veriöhruns ($638 BGB)

- Mongelfolgeschoden

Versicherungsschutz

- Anerkenntnisverbot

- Anzeigep{l ichtverletzu n g

- Bindungswirkung d. Hoftpflichturteils

- wissentl. Pflichtverletzung
: Zohlung vor Fölligkeit

- Relevonzrechtsprechung

- Treuhondtötigkeit

- Veriöhrung, $12 WG
Vollmocht
- Hondeln ohne -
Vorteilsousgleich

- Anlogeberotung

Wirtschoftsprüfer
- Befongenheit, S3l9 HGB

- Verdocht d. Vermögensverfolls

Zurückbeholtungsrecht

- on Arbeitsergebnissen
- on Houptobschlußübersicht und

Umbuchungsliste

- Konkurs des Mondonien

Zustellung

- on StB oder Mondonten

BGH v. 19.3.1987 - |XZRI66/86

BGH v. 10.8.1987 - NoIZ 4/87
: NJW 1988,208

BGH v. 28.1.1988 - IXZR102/87
:WMt9BB,472

BGH v.3.2.1988 - lVo ZR 196/86

BGH v. 11. Z.l98B - ll ZR 232/ 87
: BB l9BB.1992
: NJW 1989,293
:WuB lV Ag276BGB l.BB Huff
: ZIP l9l,1581

BGH v.27.9.1988 - lX ZR 4/88

: EWiR g6Z6 BGB 2/BB,ll,91 {Medicusl
:ZtP 1988,1464
: WM 1988, 1685
: NJW-RR l9B9,l5O

BGH v. 20.10.1988 - Vll 7R219/87
:ZtP 1988,1573

BGH v. 25.10.1988 - Xl ZR 3/88
: WM l9BB, 1755
:7tP 1988,1474
:881988,2428
: EWiR g6Z BGB 1/89,33 Keller

BGH v. 20.12.1988 - lX ZR 88/BB

BGH v.26.1.1989 - Xl ZR B1l88

BGH v.14.2.1989 - XIZR l4l88

BoyOLG Beschl.v. 17.9.1987

- BRes.3 276/87
: AG l9BB, 18

OLG Celle v.12.l0.l9BB -3U 278/87

OLG Düsseldorf v.26.5.1987 -2lU 259/86
OLG Düsseldorf v. 27.9.1988 - 4 U 245/87
OLG Düsseldorf v. 28.11.1988 - l8 W 62188

OLG Düsseldorf v.16.2.1989 - 18 U 228/88 rkr.

OLG Fronkfurt v.2.2.1988 - 14 U 132/86
: NJW l9BB, 2B0Z

OLG Köln v. 19.9.1988 - I U 13/88
OLG Köln v.20.9.1988 -15U 67/86
OLG Oldenburg v. 4.ll.19BB - 6 U 154/BB

OLG Stuttgort v. 13.12.1988 - 12 U 30/BB

LG Aochen v.2.9.1987 - 4 O167/87
: StB l9BB, 389

LG Arnsberg v. 6.1.1989 - 1 O 207 /88

LG Dormsrodr v. 8.1.1987 -10 0 245/86

LG Detmold v.12.\2.1987 -l O 268/87

LG Dortmund v.17.12.1987 -2O60/87
LG Heidelberg v. 21.9.1988 - 3 O 65/88

LG Hildesheim v.21.4.1988 - 22 Qs l/88
: wistro 1988,327

LG Kiel v. 24.10.1988 - ll O 302/88
t n V 

^l^ 
,, a< A 1OA7 OA a\ lE,A lA7

LG Köln v.16.2.1989 -2U203/BB
LG München 1v.5.5.1987 - l0 O 15390/84
LG München 1v.22.4.1988 - 19 Qs 3/88
: wistro 1988,326

LG Regensburg v. 27. 5.1988 - 6 O 566/88
DStR I9BB, 253

LG Wuppertol v. 9. 2.1988 - 5 O 352/87

AG Euskirchen v.20.8.1987 - 4 C227/87

BFH v. 29.7.1987 - I R 367, 379 / 83
: STEUER-TELEX 0824
: LEXinform 008,1194

BFH v. 26. B.l9B7 - I R144/86
: BSIBI 88 ll,l09

BFH v.4.6.1986 - Vll E l/86
: BFH NV 1988,47

FG Boden-Wurttem berg v. 22.1.\988 -
txK237/84
: EFG 1988,546

FG München Vorbesch.v.4.8.1989 -
V|225/86 E, nicht rkr.

LAG Köln Urt.v.23.3.1988 -7 5o1378/87
: StB 1989,45

VerwG München Urt.v. 8.ll.l9B8 - M 16 K88,1266
: MiitBl. WPK Nr.133/89

Erloß Nordrhein-Westfolen v. 7. 1. l9BB

- s0202-4-YC

89,73, 82
89,73, 82

89,37
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89,79

89,73

89,22

89,39

89,42
89,51
89,44

89,82

89,34

89,23

89,50
(LS)

89,34

89.90
R92
89,25

89, 2

89, t4

89, 2

Gl Leitsötze

Mondontengelder

Der Rechtsonwolt dorf Geld, dos er von seinem Auftroggeber zumZwecke der Ein-

zohlung der Gerichtsgebühr für dos Verfohren im ollgemeinen erholten hot, ohne
dessen Einwilligung ouch donn nicht zur Tilgung eigener Gebührenforderungen ver-

wenden, wenn er gleichzeitig beouftrogt wird, einen Antrog ouf Bewilligung von
Proze0kosten hilfe zu stel len.
(BGH Urt.v.20.12.l9BB - lX ZR BB/BB)

Sozietöt zwischen Anwoltsnotor und Rechtsbeistond?

Ein Anwoltsnotor dorf sich mit einem Rechtsbeistond, der Mitglied der Rechtsonwolts-
kommer ist, nichi zu gemeinsomer Berufsousübung verbinden.
{BGH Beschl.v.l0.B.l9BZ - NotZ 4/BZ NJW 1988,208)

Bestellung zum Steuerberoler und Arbeitnehmertötigkeit

Der Senot halt on seiner Rechtsprechung fest, doß eine Tötigkeit ols Arbeitnehmer mit
dem Beruf des Steuerberoters nur in den gesetzlich geregelten Ausnohmeföllen ver-
einbor ist und es sich dobei um eine obschließende Aufzöhlung hondelt.
(BFH Urt.v.4. B.l9B7 - VII R 169/85, BStBl. 19BZ ll,790l

Anm.: Es ging um cjie Arbeitnehmertötigkeit ois Lektor in einem steuerrechtiichen
Fochverlog.

Arbeitnehmer oder freier Mitorbeiler?

Treffen ein Steuerberoter und eine gelernie Steuerfochgehilfin mit eigenem Buch-
holtungs-Service eine Vereinborung über eine gegenseitige Zuso mmenorbeit, noch der
diese

- im Rohmen der Bürozeiten des Steuerberoters on Wochentogen ihrereigenen Wohl
Abschlüsse und Steuererklörungen für Mondonten des Steuerberoters {ertigt,

- dem Steuerberoter ihr Honoror noch Stundensötzen in Rechnung stellt,

- mit ihm einen gegenseitigen Mondontenschutz vereinbort,

so sprechen diese Umsfönde mehrheitlich fUr ein selbstöndiges Dienstuerhöltnis ($6ll

Abs. I BGB) und nicht für ein Arbeitsverhöltnis.
(LAG Köln Ud.v.23.3.l9BB -7 5o1378/87 - SrB 1989,45)

Anelkennun g o ls Wirtschoftsprüfungsgesellschqft

Die Einirogung in dos ,,Amtliche Schuldnerverzeichnis" begründet einen hinreichenden
Verdocht des Vermögensverfolls und rechtfedigi doher den Widerruf der Anerkennung
gemöß 034 Abs.2 WPO.
(VerwG München, Urt.v. B.ll.1988 - M 16 K88,1266 - MittBl. WPK Nr.133/89)
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Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Heft l-5,]9891

Gerling lnformotionen für wi*schoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 5/89

Abfindungsvergleich
- Anwoltskosten

Anderkonto
- des Notors

- Verrechnung mii Gebührenforderung

Anlogeberotung
- lmmobilienkouf i980
- Liquiditötsbelostung
- Pflicht zur -
- Prognosen

- Risiken
: proiizierte Steuervorteile

- Risikobeurteilung d. Anlegers

- Schoden

Auskunhsvertrog
- siillschweigender Abschluß
- Verlöhrung
- Werkvertrog

Bekonntgobe d. Steuerbescheides

- on Mondonten oder StB

Belehrungspflicht d. SIB/Wp/RA
- fehlende Belehrungsbedürftigkeii
: eigene Sochkunde, Zohnorzl
: eigene Sochkunde, Geschöftsmonn

Berichtigung ($lZ3 1,2 AO)
- grobes Verschulden
: Uberprüfung der Arbeitsergebnisse

d. Mitorbeiters

Beschlognohmeverbot, $ 9Z SIPO
- Buchholtungsunterlogen

Beweislost, s. ouch Dorlegungslost
- Belehrungsp{licht

- Buchungsfehler

Bilonzerstellung

- Grundstücksbewertung, lnformotion
d. Mondonten

Buchholtungsouftrog

- Löschung von Buchholtungsdoten

Dorlegungslost f. Regreßonspruch,
s. ouch Beweislost

- Buchungsfehler

DATEV-Doten

- Ubertrogung ouf Kollegen
- Vernichtung von -
Dritthoftung
- Anwoltsvertrog
- Sochwolterhoftung

Freie Mitorbeiler
- Abgrenzung Arbeiinehmer

Honororonspruch
- bei Anschlußkonkurs

- Beweislost {. Gebührenrohmen
- Dotenübertrogung, S32 SiBGebV
- Gegenstondswert
: Anerkennungsverfohren f.

StB-Gesellschoft

- Honororvorschuß, Rückzohlung

- ordnungsgemöße Honororrechnung,
Unterschrifi

aoo

89,50
ILSI

89,72
{ts)

89,36
{LSt

89,50
(LS)

89,36,73

89,22

89,12

89,25

88,22

89,2,36

89, 2

89,36
{LSI

8? 30

89, 3
8?3

Koslen d. FG-Prozesses

- Kostenpflicht d. SlB.

Mondontengelder
- Anderkonto des Notors
- Verrechnung mit Gebührenforderung

Mitverschulden
- Risiken bei Kopitolbeteiligung

- überlegene Sochkunde d. StB.

Notor
- Anderkonto

- Dorlehensouszohlung ohne erslrongige
Grundschuld

Prospehhoftung

- d. Treuhönders

- Veriöhrungsbeginn

Rechtsbeistond

- Sozieiöt mit Anwolisnotor

Sochwolterhoftung

Schoden

- Anlogeberotung

- Anwoltskosten b. Abfindungsvergleich
- Geldbuße/-strofe
- ersirongige Grundschuld

- unrechtmöfl iger Vermögensvorteil

Sozietöt

- Anwoltsnotor u. Rechisbeistond

Steuerberotun gs geselz
- s57
: Wirtschoftsberotun g,

An logenem pfeh lung

Steuerberolungsvertrog
- Inholt des -
- Löschung von Buchholtungsdoten
- Pflicht zur ollgemeinen Rechtsberotung?

Steuergesloltungsberotung
- wegen Anderung der Steuerrichtlinien
- Berolung zu gesetzeswidriger Proxis

- unentgeltliches Wohnrecht

Steuerverkürzung, $ 328 AO
- durch Steuerberoter

Treuhönder

- Anderkonto des Notors

- Bouherrengemeinschoft, zustonde gekommene

- Belehrung über steuerl. Risiken

: Wissensvorsprung d. TH

- Honororonspruch d. -: bei Minderwohnflöche
- Plonungsönderung
- Prospekthoftung d. -
- Prüfung boutechnischer Frogen

- Schoden

- Versicherungsschutz

Veriöhrung, $12 WG
- Beginn

- Veriöhrungshemmung, 012 ll

89, 87

89,50,73
{LSI

89,73

89,50
{LS)

89,50
{LS)

89,72

89, 3

89,36
(LS)

89,46
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B9,50
{LSI
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{LS)
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{LS)
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89,51
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89,72
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Hoftung des Steuerberoters
- Anlogeberotung

- Mitverschulden

- Schoden
(BGH Urt.v.14.2.1989 - XIZR l4l88189,73

89,73
89,73
89,36

{LSt

89,42
89, 89
89,89

B9

89,72

Leitsötze (d.Verf.),

l. Art und Umfong der Pflichten des steuerlichen Beroters bestimmen sich
noch den Umstönden des Einzelfolles. Hier: wiederholte Beroiung in
wirtsch oftl ichen An gelegen heiten, Betreu u n g von Steuerspo rproiek-
ten, Verhondlung und Abschluß über Kopitolonloge im Büro des'
Steuerberoters etc.

2. zum Verschulden des steuerberoters, wenn er ongeblich pflichtwidrig
dem Mondonten vom Erwerb eines weiteren Kopitolonlogeobiektes
nicht obgeroten hot. Hier: Rentobilitot des Mondontenbetriebes,
Vermögens- und Liquiditötslo ge.

3. i9B0 wurden lmmobilien ollgemein noch ols wertbestöndige Anloge-
güter ongesehen.

4. Voro ussetzu n g des seku ndö ren Schodenersotzo nspruchs : Der Steuer-
beroter mu{J bei der Mondotsfortsetzung begründeten Anloß zur
Prüfung gehobt hoben, ob er durch einen Berotungsfehler dem
Mondonten einen Schoden zugefügt hot.

5. ZvmMituersch u lden des Mo ndo nten : Bei feh lerhoften Entscheid u n gen
im unternehmerischen Bereich des Mondonten muß geprüft werden,
ob der Sieuerberoter bei Beu rteil u n g der wirtschoftl ichen Aspekte dem
Mondoten gegenüber eine überlegene Sochkunde hotte.
Ein e eigenvero ntwortl ich e Prüf u n g der wirtsch oftl ichen Tro gfo h ig keit
durch den Mondonten ist insbesondere donn notwendig, wenn der
Steuerberoter lediglich geroten hot, sich die Soche t,guI zu überlegen'i

6. Der Schodenersotzonspruch wegen fehlerhofter Anlogeberotung
geht nur donn ouf Erstottung oller Aufwendungen Zug um Zug gegen
Ubertrogung des Anlogeobiekts, wenn dieses für den Mondonten
p ro ktisch we dl os ist ( BG HZ l0 0,117 : NJW l 

gBZ 
I 825 : WM 1987, 49 5l,.
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39
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Zum Sqchverholt:

Der Beklogte wor bis zum Johre l9B5 Steuerberoter des Klögers. Der

Klöger verlongt von ihm Schodenersotz mit der Begründung, er hobe ihn

vor dem Kouf eines Abschreibungsobiektes unzureichend beroten.

lm Johre 1974 hoIIe der Klöger mit einem Portner einen Schreinerbetrieb

gegründet.Sen1977 ist erAlleininhober. Die steuerliche Berotung und die

Buchführung des Unternehmens hofie ob Moi 1974 eine Steuerberoter-

sozietöt übernommen, der der Beklogte ongehörte. Seit l. 9.1979 beriet er

den Klöger ollein. Die Bruttoeinkünfte des Klögers logen in den Johren

1979,1981und l9B2 etwos überl00.O00 DM lahrlich, im Johre l9B3 etwos

dorunter. lm Johre l9B0 betrugen sie über 265.000 DM. Der Klöger suchte

doher in diesem Johr noch einer Möglichkeit, Steuer zu sporen. Er hotte

bereits f rü h er ant eiAbsc h rei b u n g so b| ekte g eko uft. I m Dezem ber l9B0 e nt-

schloß sich der Klöger unter Mitwirkung des Beklogten zum Erwerb eines

Grundstückes in K. Der Gesomtoufwond für dieses ols Ersterwerber-

modell gestolteie Obiekt belief sich ouf 727.610 DM zuzüglich eines

Eigeno ntei ls von 72.261 DM sowie Berotu n g s- u nd Verm ittl u n gsgebÜ h ren

i n Höhe vo n 24.49 6,50 DM. Der Erwerb wu rde d urch Kred ite der W-Bo n k

finonziert. Die Aufwendungen für dos Grundstück übersiiegen die Ein-

^^h-o^ o"hohlirh Dio\/erlr rcto cr rmmierten qich his zr rm lnhr1986 otr{ ilber

340.000 DM und steigen iöhrlich weiter on.

Der Klöger ist der Ansicht, doß ihm der Beklogte schodenersotzpflichtig

sci. Dcr Bcklogte hobe ihn bei dem Erwerb beroten und dobei seine

Pflichten verletzt. Do ihm die Einkommens- und Vermögensverhöltnisse des

Klögers bekonnt gewesen seien, sei der Beklogte verpflichtet gewesen,

ihm wegen der hohen ouf ihn zukommenden Aufwendungen von dem

Erwerb obzuroien. Wöre dos geschehen, hötte er ouf dos Obiekt ver-

zichtei. Der Klögerverlongt nunmehr so gestelltzu werden, wie er stehen

würde, wenn er dos Obiekt nicht eworben hötte. Er fordert die Zohlung

der ihm bisherentstondenen Aufwendungen und die Freistellung von den

zukünftigen Verpflichtungen Zug um Zug gegen die Ubertrogung des

Eigentums on dem Obiekt in K. ouf den Beklogten.

Der Beklogte hot bestritten, dem Klöger zum Erwerb der Anloge geroten

zu hoben. Der Klöger sei oufgrund seiner beiden früheren Beteiligungen

on Bouherrenmodellen bereits über die Besonderheiten von Steuerspor-

modellen informiert gewesen.Wegen des für dos Johr l9B0 zu enworten-

den Gewinns hobe er on dem Erwerb eines weiteren Obiekts lnteresse

gehobt. Die Tötigkeit des Beklogten hobe sich nur ouf die steuerliche

Prüfung und Berotung beschrönkt. Er sei nicht dofur verontwortlich, doß

der Klöger die Belostungen ous dem Obiekt nicht trogen könne. Die

Gl Hinweis

berechnung, ouf die er obhebt, ist im Zusommenhong mit den weiteren
Anlogen des Vertroges, konkret den Bouplönen, zu sehen. Dorous ergibt
sich ohneweiteres, doß dos Bouvorhoben nicht unterkellertwerden sollte
und nur in der Dochspitze noch wohnungsfreien Roum hotte. Do die
Roumberechnung in Verbindung mit den Plönen oußerdem deutlich
ergibt, doß fur einen Teil der Wohnungen, u. o. der des Klögers, Abstell-
möglichkeit oußerholb der Wohnungen vorgesehen wor und es im übri-
gen oberollgemeine Ubung ist - bei Eigentumswohnungsonlogen durch
entsprechende Seporierung und Zuteilung - Dochspitzen fur Abstell-
anrecke zu nulzen, konnte und mußie der Klöger ols sorgföliiger Erklö-

rungsempfönger die Beklogte so verstehen, doß seiner Wohnung ouf
dem Dochboden des Obiektes eine Abstellmöglichkeit zugewiesen

werden würde. Dos ist - domit vertrogsgemöß - geschehen.

Dos Fehlen der gerügten Gemeinschoftseinrichtungen hot die Beklogte im

Verhöltnis zum Klöger nicht zu vedreten. Für die Erstellung dieser Dinge zu

sorgen, wor noch dem Treuhondverlrog nicht ihre Soche. Die Erstellung

dieser Dinge gehörte zur Ausführung des Bouvorhobens und fiel domit in

den Verqnfwortungsbereich des Boubetreuers bzw. des von ihm zu beouf-

trogenden Generolunternehmers. Der Beklogten oblog es nu[ den Ver-

trog der Bouherren mitdem Boubetreuerim Nomen der Bouherren obzu-
I l. o I I I -. -l -.--...-t-,- -,-l-r-.^ ^l ^.'l ^:^ -:-^- -...---l :.^^:-.-.-..--l

scnlleDen uno q(J(Jet uoruut LU l-lct ilslr, (lut.r sre cilrsn zuveilussrgen uilu
fochlich quolifizierten Boubetreuer ouswöhlte. Dofur; do{J dos nicht

geschehen ist, fehlt Vortrog und Anholt. Gegenteiliges ergibi sich insbe-

sondere noch nicht ous einer evtl. Berechtigung der Beonstondungen.

ln 2. Aufloge wird der umfossende Kommentor zur StBGebV Eckert/Bött-

cher vorgelegt Verlog C. H. Beck, 1989,957 Seiten, DM lZB,-1.

Der Kommentor zeichnet sich durch seine übergreifenden Dorstellungen

zum Gebührenrecht der BRAGO und zum sieuerlichen Kostenrechi ous.

Die Kommentierung wird obgerundet durch ein neues Kopitel zum

Gebührenrechtfür,,VereinboreTötigkeiten'130zulössige Berufstötigkeiien

des Steuerberoters werden erlöutert. Die Proktikobilitot des Kommentors

wird durch zohlreiche Schoubilder und Musterrechnungen und Antrogs-

formulore unterstrichen. Die Kommentierung von Eckert/Böttcher hilft,

Streit mit dem Mondonten über Gebührenfrogen zu vermeiden.
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Es gilt desholb die 6-monotige Veriöhrungsfrist des $ 638 BGB. Denn bei
dem Schodenersotzonspruch der Klögerin hondelt es sich um einen
solchen noch $635 BGB, nicht um einen solchen ous positiverVertrogs-
verletzung, der erst in 30 Johren veriöhrt. Der von der Klögerin geltend
gemochte Schoden stellt sich zwor ols sogenonnter Mongelfolge-
schoden dor, der grundsötzlich nicht unter den Schodenbegriff des s 635
BGB fallt. lm lnteresse einer zweckgerechten Anwendung des s 638 BGB
sind ober gewisse Mongelfolgeschöden in den Geltungsbereich des
g 635 BGB einzubeziehen, wenn der Folgeschoden mit dem Werkmongel
eng zusommenhöngt. Nur bei entfernteren Folgeschöden hoftet der
Unternehmer wegen positiver Vertrogsverletzung (vgl. Urt.d.Kommer
o.o.O. m.w.N.).

Ein solcher enger Zusommenhong zwischen Werkmongel - unrichtige
Auskunft - und Mongelfolgeschoden - vermögensschoden der Klögerin
- ist vorliegend gegeben. Fehler bei der Erteilung einer Auskunft über
einen Dritten, die eine entscheidende Grundloge für den Entschlu0 des
Vertrogsportners, mit dem Dritten in vertrogliche Beziehungen zu treten,
schoffen soll, entfolten ihre eigentliche Wirkung ols Mongelfolge-
schöden, sie reolisieren sich ols Vermögensschöden. Domit ist der enge
Zusommenhong zwischen werkmongel und Mongelfolgeschoden
geknüpft (vgl. Kommer-Urteil wie obenl.

Finonzierung liege im Risikobereich des Erwerbers. lnsoweit hobe ihn
keine Berctu n gspf I icht g etroffen. Außerdem erh ebe er die Ei n rede der Ver-

iöhrung.

Dos Londgericht hot die Kloge obgewiesen, dos oberlondesgericht hot
ihr im wesentlichen stottgegeben. Mit der Revision erstrebt der Beklogte
die Wiederhersiellung des londgerichtlichen Urteils.

Aus den Gründen:

Dos ongefochtene Urteil konn keinen Bestond hoben. Es hot zwor ohne
Rechtsfehler eine Berotungspflicht des Beklogten ouch in wirtschoftlicher
Hinsicht ongenommen, iedoch fehlen hinreichende Feststellungen zur
Froge einer schuldhoften Verletzung dieser Pflicht.

Beider Prüfung dervom Beklogten erhobenen Veriöhrungseinrede ist die
neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes unberücksichtigt
geblieben. Schliefllich geht dos Berufungsgericht ou{ die Froge eines Mit-
verschuldens des Klögers nicht ein, obwohl sich eine Prüfung oufdröngte.

l. Dos Berufungsgericht sieht den Beklogten ols den umfossend beouf-
trogten individuellen Beroter des Klögers on, weil ihm neben der
steuerlichen Berotung quch die Betreuung der vom Klöger vorher
erworbenen beiden Steuersporobiekte onvertrout gewesen sei und er
den Klöger ouch dorüber hinqus in wirtschoftlichen und rechtlichen
Angelegenheiten wiederholt beroten hobe. Es stützt sich weiter ouf die
Totsoche, do0 die Verhondlungen mit dem Anlogevermittler über den
Erwerb des hier in Rede stehenden Anlogeobiektes in Gegenwort des
Beklogten in dessen Büro stottfonden und dort quch derAuftrog unter-
zeichnet wurde.

Wenn dos BerufungsgerichtunterWürdigung dervon ihm im einzelnen
dorgelegten Gesomtumstönde zu derAuffossung gelongt ist, der Klö-
ger hobe - für den Beklogten erkennbor - dovon ousgehen dürfen,
doß der Beklogte nicht nur die steuerlichen Aspekte berücksichiigen,
sondern ouch seine wirtschoftlichen Verhöltnisse in Betrocht ziehen
werde, so ist dos ous Rechisgründen nicht zu beonstonden. Art und
Umfong der Pflichten des steuerlichen Beroters besiimmen sich noch
den ieweiligen Umstönden des Einzelfolles (BGH Urt.v. 9.12.l98l- lVo
ZR42/B1,WM l9B2,l2B m.w.N. sowie v.4.3.1987 - lVo ZR 222/85,Gl
1987, 119 : WM 19 87, 661, 6621. D os Vo rb ri n g en d e r Revis io n ersch ö pft
sich in diesem Punkt in unzulössigen Angriffen gegen die totrichterliche
Würdig ung des Sochverho lts.

Hoftung des Treuhönders
- Vertrogsgemöße Bo uwerkerstel lung
{LG Arnsberg Ud.v. 6. i. l9B9 - I O 207 /BBl

Leitsötze (d.Verf.l,

l. Ergibt der Bouplon, doß dos Bouvorhoben nicht unterkellert werden
soll, konn ous der Zuteilung eines Abstellroumes ouf dem Dochboden
kei ne Vertro gsverletzu n g des Treu h ö nders herg eleitet werden.

2. Möngel des Bouwerk follen in den Verontworfungsbereich des Bou-
betreuers bzw. des von ihm zu beouftrogenden Generolunternehmers,
nicht ober in den des Treuhönders.

Aus den Gründen:

Aus derZuteilung eines Absiellroums ouf dem Dochboden onstelle des in
der Roumberechnung fur die Wohnung ongesetzten ,,Keller 2" konn der
Klöger eine Vertrogsverletzung der Beklogien nicht herleiten. Die Roum-
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2. Dos Berufungsgericht ist noch dem Ergebnis der von ihm durchgefÜhrten

Beweisoufnohme dovon ousgegongen, do0 der Beklogte dem Klöger bei

den Verhondlungen nicht,,besonders zugeroten" hot. Es stützt sich dobei

ersichilich ouf die Angoben des dozu ols Zeugen vernommenen Anloge-

vermittlers, der bekundet hot, der Beklogie hobe dem Klögerwöhrend der

Verhondlungen gesogi, er solle es sich gut überlegen, er solle hinfohren

und sich die Soche onsehen.

Dos Berufungsgerichi sieht desholb eine Vertrogsverletzung ollein in der

Totsoche, doD der Klöger dem Beklogten nichtvom Erwerb des Obiektes

obgeroten hoi, obwohl der Erwerb des weiteren Abschreibungsobiektes

über die bereits vorhondenen Anlogen hinous,,fÜr den Betrieb ruinöse Fol-

gen hoben" muf)te,,,folls nicht mit einerweiteren ouf Douer erkennboren

Steigerung der Betriebsertröge und des Gewinns zu rechnen wo/'. Die

Erwögungen, die dozu in dem ongefochienen Urteil ongestellt werden,

sind iedoch luckenhoft. Sie trogen für sich ollein die Annohme einer

schuldhoften Pflichverletzung seitens des Beklogten noch nicht.

Mit Recht weist die Revision dorouf hin, doß dos Berufungsgericht fÜr die

Froge, ob die Liquiditötsloge des Betriebes den Abzug des ols Eigen-

kopitol und für Beroiungs- und VermittlungsgebÜhren oufzubringenden
Ratrnaac rr^n incnocrrm +QA7\7 5O DArl crlcrr rhte nrrf die Tohlen der Bilonz

per 31.12.1980 obstellt, ohne zu prüfen, ob dos Eigenkopitol von 72.261

DM nicht - wie in der Klogeschrift vorgetrogen - noch im Johre l9B0

gezohlt wurde und desholb in der Bilonz bereits berücksichtigt ist.

Die Vereinborkeit einer derortigen Zohlung mit der Liquiditotsloge des

Betriebes hötte im übrigen zutreffend nur beurteilt werden können, wenn

die durch die Aufwendungen zv erzielende Steuererspornis berücksich-

tigi worden wöre. Auch die zu erworienden Belostungen on Zinsen und

Nebenkosten, die die Mietertröge iöhrlich um rund 20.000 DM Über-

steigen, besogen für sich ollein nichis.

Auf die entscheidende Froge, ob der Betrieb des Klögers ous der Sicht

vom DezemberlgBO die sich ous dem Erwerb desweiteren Obiektes erge-

benden zusöizlichen Belostungen voroussichtlich irogen konnie, ist dos

Berufungsgerichi nur unzureichend eingegongen. Es wirlt dem Beklogten

lediglich vor, den KlAger nicht ouf die ,,ouf ihn zukommende Douer-

belostung ous Zinsen und Nebenkosten, die die Mietertröge um rund

20.000 DM lahrlich übersiiegen', hingewiesen zu hoben.

Ob dero rtige Belostungen,,ruinös" oder trog bo r sind, lAüt sich iedoch nur

onhond der Ertrogsloge des Betriebes und der Zukunftsewortungen

beudeilen. Dos Berufungsgericht hötte desholb im einzelnen dorlegen

müssen, welche Bedeutung dem ungewOhnlich guten Betriebsergebnis

$ 129 des Regierungsentwurfs zvrFGO soh vor, doß Bevollmöchtigten und

Beistönden die durch ihr grobes Verschulden veronloßten Kosten oufzu-

erlegen seien. Diese Vorschrift ist ober nichi Gesetz geworden.

Sowohl der Sochverholt ols ouch die Enischeidungsgründe des Vorbe-

scheides mochen nicht hinreichend deutlich, ob der Steuerberoter die

Klogeerhebung ollein zu verontworten hotte oder ob sein Mondontsich -
ous welchen Gründen ouch immer - weigerte, die Vollmochtsurkunde zu

unterschreiben. Es wird ouch nicht deutlich, ob der Steuerberoter Über-

houpt die Moglichkeii hotte, mit dem Mondonten Kontokt oufzunehmen.

Zur Kostentrogungspflicht bei Klogeerhebung ohne Vollmocht' Tipke-

Kruse, Finonzgerichtsordnung 12. Aufloge 1985, $ 6212.14.

Auskunftsverlrog
- Werkvertrog

- kurze Veriöhrung für Mongelfolgeschöden
(LG Köln Un.v.16.2.1989 -2 U 203188)

Leitsötze (d.Verf.),

Der Vertrog über die Erteilung einer bestimmten Auskunft ist ein Werk-

vertrog.

Folgeschöden, die mit dem Werkmongel eng zusommenhöngen, ver-

iöhren in sechs Monoten.

Die Entscheid u n g, o ufg ru nd feh lerhofter Ausku nft vertro g I iche Bezieh u n-

gen onzuknüpfen, stellt einen Mongelfolgeschoden dor, der eng mit dem

Werkmongel verknüpft ist.

Aus den Gründen:

Der Klögerin steht gegen den Beklogten der verfolgte Schodenersotz-

onspruch nicht zu.

Dobei konn dohinstehen, ob der Beklogte der Klögerin oufgrund folscher

Ausku nftertei I u n g zu m Schodenersotz verpf I ichtet wö re. Den n ei n solcher

Schodenersotzonspruch ist gemöß $638 BGB iedenfolls veriöhrt.

Bei dem zwischen den Porteien geschlossenen Vertrog, der ouf die

Erteilung einer bestimmten Auskunft und lnformotion bezÜglich eines

Herrn O gerichtetwor, hondeltes sich um einen Werkvedrog (vgl. Polondt,

Einführung vor $631Anm.5, Urt.d. Kommerv.14.4.l9BB -2O 459/87 -lr.
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,Aus den Gründen:

Der Senot konnte dos Ruhen des Verfohrens schon desholb nicht onord-
nen, weil dies nicht von beiden Beteiligten beontrogt worden ist (S155
FGO l. V. m. $251 Abs.l Sqtz I Zivilprozeßordnung -ZPO-). h übrigen
hot es über die Douer der beontrogten Verfohrensruhe Fristverlöngerung
für die Verfqhrenshondlungen gewöhrt, derentwegen dos Ruhen des
Verfohrens beontrogt worden wor.

Die Kloge ist nicht zulössig.
lm Verfohren vor den Finonzgerichten können sich die Beteiligien durch
Bevollmöchtigte vertreten lossen ($62 Abs. I FGO). Die hierzu nötige
schriftliche Prozeßvollmocht ist Prozeßhondlungsvoroussetzung. Sie muß
dos onhöngige Verfohren betreffen und ist dem Gericht mit der Kloge-
schrift im Originol (Urteil des Bundesfinonzhofs - BFH - vom lB.2.l9BZ ll R
213/84, Bundessteuerblott - BSIBI - ll1987, 3921 vorzvlegen oder inner-
holb einer vom Gericht zu bestimmenden Frist nochzureichen ($ 62 Abs. 3
Sötze I und 2 FGO). Geschieht dies nicht, so sind Prozeßhondlungen des
ols Bevollmöchtigter Aufgetretenen unwirksom, die Kloge ist unzulössig.

Gemöß A*. 3 $ I VGFGEnIIG konn der Vorsitzende des Senots oder der
von ihm noch $ 79 FGO bestimmte Richter zur Nochreichung der ProzefJ-

voll mocht eine Frist mit (die Voll mochtsvorlogel oussch ließender Wirkung
setzen. Wird - wie hier- eine schriftliche Prozeßvollmochtouch innerholb
dieser Frist nicht, bzw. nicht im Originol und für dos onhöngige Verfohren,
vorgelegt, konn der prozessuole Mongel nicht mehr geheilt werden. Die
Kloge, die eine Kloge des Vertretenen bleibt, für den der vollmochtlose
Vertreterzu hondeln vorgegeben hot, ist ohne Sochprüfung ols unzulössig
obzuweisen (BFH-Urteile vom ll.l.1980 Vl R11/79 und vom 21.2.1980 V R

71-72/79, BSIBI ll 1980,229 und 4571.

Do hier eine Vollmocht ouch noch Ablouf der Frist nicht vorgelegt wurde,
sind die Kosten der Kloge dem somit vollmochtlosen Vertreter oufzu-
erlegen, der die Veronlossung zu der erfolglosen Proze0führung gegeben
hot ($ 135 Abs. I FGO, vsl. BFH-Beschl. v. 2.5.1969111 R 123168, BSIBI ll 1969,
438). Diese Veronlossung ist ouch nicht rückwirkend durch die Nieder-
leg u n g des Mo ndois entfo I len ( BFH-Besch l.v. 11.7.197 5 lll R124 /7 4, BSIBI I I

1975,n4.

Anmerkung:

Grundsötzlich sind die Kosten des Verfohrens - hier DM 20.000 - dem
ongeblichen Klöger oder dem vollmochtlosen Vertreter oufzuerlegen. Es

m uD geprüfi werden, wer von ih n en dos vol I m o chtlose Auftreten vero n I oßt
hot.

des Johres 1980, dos den Anlo0 für den Erwerb der weiteren Anloge
bildete, fur die Beudeilung der kunftigen Erlrogsloge zukom. Es hötte
in diesem Zusommenhong insbesondere die zwischen den Porteien

streitige Froge klören müssen, ob dieses Betriebsergebnis durch die
unterlossene Abschreibung einer uneinbringliche Forderung von rund

100.000 DM verfö lscht wo r u nd desho lb keine Rücksch löge o uf zukü nf-

tige Gewinne in entsprechender Größenordnung zuließ.

Bei der Froge, ob der Beklogie seine Pflichten schuldhoft verletzt hot,

durFte ouch nicht unberücksichtigt bleiben, dofl im Johre 1980 lmmo-
bilien ollgemein noch qls wertbestöndige Anlogegüter ongesehen
wurden, die mon notfolls ohne Verlust wieder veröußern konnte (vgl.

BGH Urt.v. 4.3.1987 - lVo ZR 222/85, ooOl. Es konnte desholb ous

domoliger Sicht den Porteien möglicherweise wirtschoftlich nicht unver-
nünftig erscheinen, einen hohen Gewinn des Johres 1980 steuerlich

durch den Erwerb eines Abschreibungsoblekts zu neutrolisieren und

sich bei rücklöufiger Ertrogsloge von einem der insgesomt drei Proiehe
zu frennen.

3. Auch die Ausfuhrungen des Berufungsgerichts zur Veriöhrung der
Schodenersotzonsprüche holten revisionsrechtlicher Nochprüfung
nicht stond.

o) Dos Berufungsgericht gelongt zu dem Ergebnis, doß sich der
Beklogte nicht ouf Veriöhrung berufen könne. Die dreiiöhrige
Veriöhrungsfrist ncch $ 68 StBerG hobe zwor mit der fehlerhoften
Berotung im Dezember l9B0 begonnen. Auf den Ablouf der Frist

könne sich der Beklogte iedoch nicht berufen, weil er es unterlossen

hobe, den Klöger über den Ablouf der Veriöhrungsfrisi und dos
Bestehen einer Schodenersotzpflicht ihm gegenüber zu belehren.
Do dos Mondotsverhölinis erstim Loufe desJohres beendeiworden
sei und der Klöger bereits im Dezemberlg85 Kloge erhoben hobe,
sei iedenfolls bis zu diesem Zeitpunkt die Veriohrungsfrist nicht
obloufen. Diese hobe wegen der unterlossenen Belehrung frühe-
stens im Dezember 1983 begonnen.

b) Diese Ausführungen sind nurteilweise zutreffend. Der im Dezember
l9B0 entstondene Primörhoftungsonspruch veriöhrt noch S 68
StBerG in drei Johren, unobhöngig dovon, ob der Geschödigte
Kenntnis von der PflichVerletzung und seinem Schoden erlongt hot.

Zum Ausgleich der kurzen Ver[öhrungsfrist und zum Schutz der
lnteressen der Mondonten des Steuerberoters muß dieser iedoch,
wenn ihm ein Fehler unterloufen ist, hierouf und ouf die Regreß-
möglichkeit hinweisen. Erst ein Verstoß gegen diese Pflichtfuhrtzum
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Sekundöronspruch, der ebenfolls noch $68 StBerG in drei Johren

veriö h rt ( BG H Z 9 4, 380,3 B Z f : G I 32 / 85 ; 83,17 I : Gl B / 82 : ZiP l9B2

m. An m. Gröfe; BGH U rr. v. l. ]0. l 
gBZ - \XZR202/ 86, G I l9BB, 32 : WM

l9BB,127,l29l.

Der Sekundöronspruch setzi iedoch eine neue, schuldhofte Pflicht-

verletzung vorous. Er konn nur entstehen, wenn diese zu einer ZeiI
begongen wurde, in der der Primöronspruch noch hötte durchgeseizt

werden können, olso insbesondere noch nichiveriöhrtwor \BGH794,
3B0,3BZl.

lliezu enthö lt d os o n g efochten e U rtei I kei ne Feststel I u n g en. N ur wenn

der Steuerberoter bei der weiteren Ausübung der Tötigkeit für seinen

Auftroggeber begründeten Anloß zu der Prüfung hot, ob er seinem

Klienten durch einen Berotungsfehler Schoden zugefügt hot, kommi

eine weitere, den Sekundöronspruch ouslösende Pflichverletzung in

Betrocht tvgl. BGHZ 94,380,386 m.w.N.: Gl 32/85ll Ob die weitere

Wohrnehmung des Mondots dem Beklogten in der Folgezeit bis

Dezember l9B3 derortige Erkenntnisse vermittelte, loßt sich nur beont-

worten, wenn zt)vor die Gründe, die ihn zum Abroten vom Erwerb des

Obiektes hötten veronlossen müssen, im einzelnen geklört sind.

4. Sollte die erneute Prüfung ergeben, doß dem Klögerdem Grunde noch

ein unveriöhrter Anspruch ouf Schodenersotz zusteht, dröngt sich die
Froge eines Mituerschuldens des Klögers ouf. Dobei wird zu berück-

sichtigen sein, dcß der dem Beklogten zu mochende Vorwurf ollenfolls

dohin geht, dem Klöger nicht obgeroten zu hoben. Er stond dem

Klöge6 der eine Entscheidung in seinem eigenen unternehmerischen

Bereich zu treffen hotte, in der Beurteilung derwidschoftlichen Aspekte

nicht ols ein mit überlegener Sqchkunde ousgestotteter Fochmonn

gegenüber (vgl. zu diesem Gesichtspunkt BGH, Urteile v.12.3.1986 -
lVo ZR lB3/84, Gl1986, Z3:WM 1986,675,677 sowiev.4.3.1987 -
lVo ZR 222/85, Gllg\7,ll9: WM 1987,661,663). Ein Verzicht ouf die
eigene Prüfung der wirtschoftlichen Totigkeit im Vertrouen ouf die

Auioritöt des Beklogten hötte hier vor ollem donn weniger nohegele-

gen, wenn dieser dem Klöger lediglich geroten hötte, sich die Soche

gvl zu überlegen.

Bei der Abwögung des beiderseitigen Verschuldens wird ouch zu

berücksichtigen sein, doD die rücklöufige Ertrogsloge des Betriebes

schon recht bold eine Prüfung nohelegte, ob olle dreiAbschreibungs-

oblekte weiterhin trogbor erschienen und gröflerer Schoden mög-

licherweise durch olsboldige Veröußerung des einen oder onderen

hötte vermieden werden können.

Eine Vermögensgeföhrdung - dies genügt für den Veriöhrungsbeginn

von Schodenersotzonsprüchen - ist für den Mondonten bereits donn

eingeireten, wenn er oufgrund des Fehlers des Steuerberoiers durch

eine zu hohe Steuerfesisetzung belostet wird. ,,Fühlbo/' - ein neues

Abgrenzungskriterium? - wird die vermeidbore Vermögensbelostung

spötestens durch Zohlung der festgesetzten Steuer.

Koslen des Finonzgerichlsprozesses
- Kostenpflicht des Steuerberoters?

- Hondeln ohne Vollmocht

- Anmerkung
(FG München Vorbescheid v.4.8.1988 -V\225/86 E, nicht rkr.)

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Dem Finonzgericht ist eine schriftliche Prozeßvollmocht mit der Klcge-

schrift innerhclb einer vom Gericht zu bestimmenden Frist'.,orzulegen.

Wird die Vollmocht nichtvorgelegt, ist die Kloge ohne SochprÜfung ols

u nzu lössig o bzuweisen.

2. Die Kosien der Kloge sind dem vollmochtlosen Vertreier oufzuerlegen,

der die Veronlossu ng zu der erfolglosen Prozeßführung gegeben hot.

Zum Sochverholt:

Mit Schriftsotz vom 21.11.1986 erhob der Sieuerberoter im Nomen des

Klögers eine Kloge beim Finonzgericht und beontrogte gleichzeitig dos

Verfohren für ein Johr ruhenzulossen, do er seinen Mondonien wegen

eines lö ngeren Auslo ndsoufentho ltes nicht erreichen kön ne. Dos beklogie

Amt widersproch diesem Antrog.

Dos Finonzgericht gewöhrle zur Vorloge der Klogebegründung und der

ProzeDvollmocht Frist bis zum 31.12.1987. Noch fruchtlosem Ablouf der

gewöhrten Fristsetzte dervom Vorsitzenden des Senots bestimmie Richter

gemöß Artikel 3 $l des Gesetzes zur Entlostung der Gerichte in der

Verwo ltu n gs- u nd Fi no nzg erichtsbo rkeit zu r Vorlo ge der Prozeßvol I mo cht

eine Frist mit ousschließenderWirkung bis25.4.1988. Mit Schreiben vom

29.2.1g}Berklörte der Steuerberoter; do0 er dos Mondot niederlege und

teilie mit Schreiben vom 2l.3.l9BB ouf Anfroge des Gerichts ergönzend

mit, dofl er nicht beobsichtigt hobe, die Kloge zurÜckzunehmen.
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Schodens die spöter eingeiretenen Schöden voroussehbor und desholb
durch eine Feststellungskloge geltend zu mochen sind (RGZ 106,2B3
l215l; BGNZ 50, 2l t23/241m.w. N.).

lm vorliegenden Foll entstond, wie oufgefüh4 der noch Ansicht der Klöger
ouf der mongelhoften Arbeit des Beklogten beruhende Schoden der
Steuermehrbelostung mit der Schlußbesprechung über dos Ergebnis der
Betriebsprüfung om 15. 10. 1982.

Alle weiteren hierdurch verursochten Nochteile - die Kosten für die pru-

fung und Berotung onlaßlich der Betriebsprüfung bezüglich der ouf dos
Hous c. geleisteten Aufwendungen sowie für die vertretung in den
Rechtsbehelfsverfo h ren u nd vor dem Fino nzg ericht - troten o h ne weiteres
Zulun des Beklogten ein, so doß diese Schoden ein einheitliches Gonzes
mit dem Schoden der Steuermehrbelostung bilden. Dobei wor bereits
zumZeilpunkt der Schlußbesprechung vorhersehbor, dof) Kosten für eine
Uberprüfung derArbeit des Beklogten hinsichtlich derAufwendungen für
dos Hous nebst entsprechender Berotung entstehen würden, ebenso wie
dies für die Vertretung in den Rechtsbehelfsverfohren und den Verfohren
vor dem Finonzgericht gilt. Alle diese weiteren Schöden hötten dohervon
den Klö gern bereits zu m Zeitpu n kt der Sch I ußbesprech u n g i m Wege ei ner
Feststel I u n gsklo ge geltend gem o cht werden kön nen.

Der Louf der Ver[öhrungsfrsit begonn somit für diese Schodenersotz-
onsprüche einheitlich om ]5.10.1982 ohne Rücksicht dorouf, zu welchem
Zeitpu n kt d ie nochfolgenden ei nzel nen Vermögensno chtei le enisto n den
sind.

Anmerkung:

Die Entscheidung des oLG Düsseldorf fuhrt die geönderte Recht-
sprechung des lVo-Senotes ous dem Uft.v.27.11.1985 - lyoZRgT/84 -fort
( DSrR 1986, 200 : Gl lg86, 271.

Die Kritik on der Entscheidung und die obweichende Rechtsprechung
wird vom oLG Düsseldorf leider nicht oufgegriffen (oLG Celle Gl l9BB,
134 - EV/iR 0 68 stBerG 1/86,297 (Gröfel; Gröfe/Lenzen/Roiner, steuer-
beroterhoft ung 2. Auflo ge 19BB Tz 897 l.

Es ist nicht richtig, doß sich erst im Zeitpunkt der Schlußbesprechung einer
Betriebsprüfung eine vermeidbore Steuerbelostung nochteilig ouswirkt.

5. Die noheliegende Moglichkeit eines Mifverschuldens des Klögers lößt
eine nöhere Auseinondersetzung mit der grundsötzlichen Froge, unter
welchen Vorousseizungen derAnlegerSchodenersotz in der Form der
Erstottung sömtlicher Aufwendungen Zug um Zug gegen Ubertrogung
des Anlogeobiektes ouf den Anlogeberoter verlongen konn, ent-
behrlich erscheinen. Der Bundesgerichtshof hot eine solche Schoden-
obwicklung ouch bei der Beroterhoftung im Einzelfoll unter dem
Gesichtspunh der Vorfeilsousgleichung zugelossen, wenn die Anloge
prohisch wertlos wor (vgl. BGHZl00,llZ: NJW l9B7,lB25:WM lgBZ
49 5 : D8 1987, 980 : 88 1987, 850 : ZiP l9B7,5O0 : EWi R S 6Z6 BG B

2/BZ Nieholt: Wu S I G. 4 Anlogeberotung 5.BZ Assmonnl. Diese
Rechtsprechung dorf iedoch nicht dohin mißverstonden werden, doß
zurVereinfochung der Schoden berech n u ng in iedem Fo ll bei feh lerhof-
ter Anlogeberotung durch eine derorfige Zug-um-Zug-Verurteilung
dos volle Anlegerrisiko ouf den Beroter verlogert werden durlte.

Schoden
- unrechtmößiger Vermögensvorteil
(BGH Urt.v.26.l.l9B9 - lX ZR Bl/88)

Wenn durch dos Versehen eines Rentenberoters offenbor wird, do0 der
Klöger eine Erwerbsunfohigkeitsrente teilweise zu Unrecht bezogen hot,
und wenn doroufhin die Rentenbehorde die Rente von zukünftigen
Rentenonpossungen ousnimmt, stellt der hierdurch in den Vermögens-
verhöltnissen des Klögers eingetretene Nochteil keinen Schoden im
Rechtssinne dor.

Aus den Gründen:

Ob im vorliegenden Foll dervom Klöger begehrte Ersotzvon dem Schutz-
aweck des zwischen den Porteien geschlossenen Vertroges erfoßt wird,
broucht nicht entschieden zu werden (zu Amishoftungsonsprüchen vgl.
BGH Urt.v. 4.6.1981- lll ZR 5l/80, NJW 1981,2345 ffr BGHZ 97,184 f+|.

Denn ein Schodenersotzonspruch des Klögers ist iedenfolls desholb zu
verneinen, weil der teilweise Verlust der Erwerbsunföhigkeitsrente bei
wertender Betrochtung nicht ols Schoden im Rechtssinne ongesehen
werden konn.
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Der Bundesgerichtshof hot wiederholt entschieden, doß der Verlust einer

totsöchlichen oderrechtlichen Position, ouf die derGeschödigte noch der

Rechtsordnung keinen Anspruch hot, keinen ersotlöhigen Schoden dor-

stellt. So ist ein totsöchlich zu erwqrtender Gewinn donn nicht ersotzföhig,

wenn er nur durch Verletzung eines gesetzlichen Verbots hötte erzielt

werden können ( BGHZ 67, 119, 121 ; 7 5, 366, 368 ; 79, 223, 231; BG H U rt. v.

28.1.1986- VIZR 151/84, NJW 1986,1486,14871. Der Geschödigte soll im

Wege des Schodenersotzes nicht einen Gewinn erholten, den ondere

g esetzl iche Vorsch riften gero d e verh i n dern wol len.

Wenn im SchodenersotzprozeD die Froge, ob dem Klöger ous dem Ver-

stoß des Beklogten gegen seine Pflichten ols Rechtsonwolt oder ols

Konkursverwolier ein Schoden entstonden ist, dovon obhöngt, wie die

Entscheidung eines Gerichts ousgefollen wöre, so isi noch stöndiger

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht dorouf obzustellen, wie

dos Gericht totsöchlich entschieden hoben würde, sondern dorouf, wie

es noch Ansicht des über den Schodenersotzonspruch erkennenden

Gerichts richtigerweise hötte befinden müssen (BGHZ 72,328,330, BGH

u rt. v. 20.1 l. l9B4 - lx zR 9 / B4,W Ml9B5, 203, 204 ; U rt. v. 26. 3.1985 - Vl ZR

245 / 83, Gl 22 / 85 : NJW 1985, 2482, 2483 ieweils m. w. N.),

Dem liegt ebenfolls cler Geclonke ztrgrunde, doß dem Klöger im Wege

des Schodenersotzes nicht mehrzugesprochen werden dorf ols dos,wor-

ouf er rechtmößig Anspruch hot (BGH ooO). Ebenso konn beiwertender

Betrochtung der durch Anwoltsverschulden verursochte Verlusi eines

Rechisstreits nichi ols Schoden im Rechtssinne ongesehen werden, wenn

sich im Anwoltshoftungsprozeß herousstellt, doß die unterlegene Portei

den Vorprozeß moteriellrechtlich zu Recht verloren hot (Senotsurt.v.

2.7.1987 - lX ZR 94/86, Gl l9BB,44: NJW 1987,3255,32561.

Bei Beochtung dieser Grundsötze stellt dervom Klöger erlittene teilweise

Verlusi seiner Erwerbsunföhigkeitsrente keinen Schoden im Rechissinne

dor.

Do der Klöger wegen der Beitrogszeiten in den Johren 1956 bis l95B die

Voroussetzungen für eine Zurechnungszeit gemöß $ 3Z AVG nicht erfÜllte,

stond ihm von vornherein nur die im Johre 1972 errechnete geringere

Erwerbsunföhigkeitsrente zu. Der Rentenbescheid vom 2..l.1967 wor
obiektiv unrichtig. Dieser Bescheid stellte ouch nicht eiwo seinerseits eine

ousreichende Rechtsgrundloge fur die höhere on den Klöger gezohlte

Rente dor. Denn der Bescheid konnte ouch nochtröglich zuungunsten des

Klögers o bgeö nded werden.

Bis l9B0 golt insoweit noch 91744 RVO o. F., der om l.l.l98l durch 0 45 SGB

X erseiztworden ist (Art. ll $ 40 Abs. I und 2 SGB Xl. Noch g1744Abs. I Nr. 6

Die Belehrungspflicht des Beklogten douerte iedoch nur bis zur Beendi-

gung des Mondotsverhöltnisses (Senoisurleil, Der Steuerberoter 1985,

14 t3lll. Voroussetzung für die Entstehung des Sekundöronspruchs ist

nömlich, doß eine neue, schuldhofte PflichVerleizung des Steuerberoters

vorliegt.

Der Steuerberoier muß noch Entstehen des Primöronspruchs Anloß

geh o bt ho ben, eine d u rch sei ne Pf I ichiwid rig keit veru rso chte Schö d ig u n g

des Mondonten zu erkennen und diesem die Durchsetzborkeii des

Regre{)onspruchs durch entsprechende Hinweise und Belehrungen zu

ermöglichen, dies ober schuldhoft unterlossen hot.

Dofür, dofJ ein solcher Anloß zur Prüfung der Froge der Pflichtverletzung

noch der Beendigung des Mondotsverhöltnisses durch die Kundigung

des Klögers vom 29.3.1983 vorgelegen hötte, besteht im vorliegenden

Foll kein Anholtspunkt. Dies entspricht ouch dem Regelfoll, weil der

Sieuerberoter noch Beendigung des Mondots nicht mehr mit den Ange-

legenheiten des Mondonten befo0t ist.

Domit begonn der Louf derVeriöhrungsfristfür den sekundören Schoden-

ersotzonspruch spötestens om 29.3.1983,womit die Erhebung der Kloge

on16.12.1982 nicht mehr unierbrechend wirken konnte.

ln Anbeirocht dessen kommt es nicht mehr dorouf on, ob der vom Lond-

gericht geöu0erten Ansicht gefolgt werden konn, die Belehrungspflicht

eines Steuerberoters gegen sich selbst entfolle schon donn, wenn sein

Mondont, wie hier, in der Folgezeit nicht durch einen Rechisonwolt,

sondern lediglich durch einen onderen Steuerberoter vertreten wird.

Zweifel hieron bestehen im vorliegenden Foll bereits oufgrund dessen,

do0 es on totsöchlichen Anholtspunkten dofür fehlt, ob von den nochfol-

genden Steuerberotern überhoupt eine Belehrung Über den drohenden

Ablouf der Veriöhrungsfrist des Primöronspruchs erfolgt ist.

lm Ergebnis zutreffend hoi dos Londgericht ouch die AnsprÜche der

Klö ger o ls veriö h rf o n gesehen, d u rch die Ersotz der GebÜ h ren der Sieuer-

beroter geltend gemocht wird.

ln Föllen nömlich, in denen ein obgeschlossenes schödigendes Ereignis

in Froge steht, welches weitere Schöden ohne erneutes Zutun des

Schödigers hervorbringt, sind die schödigenden Folgen ols einheitliches

Gonzes oufzufossen. Für den Anspruch ouf Ersotz des Schodens gilt eine

einheitliche Veriöhrungsfrist, soweit schon bei Auftreten des ersten
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der Schlußbesprechung hinous ouf den Zeitpunkt des Zugongs des
Kündigungsschreibens der Klöger om29.3.1983, mit dem dos Verlrogs-
verhöltnis der Porteien beendet wurde, hinouszuschieben ist.

Denn nochdem im vorliegenden Foll die Einkunfte der Klöger ous Vermie-
tung und Verpochtung - bei deren Erklörung noch der Behouptung der
Klöger der den Ersotzonspruch ouslösende Fehler des Beklogten unter-
loufen ist - Gegenstond der Schlußbesprechung woren, ist nicht ersicht-
lich, welcher hinreichende Anloß fü r den Beklo gten i n dem Zeitro u m bis zu r

Beendigung des Mondotsverhöltnisses vorliegen könnte, eine weitere
U berprüfung vorzunehmen.

Diese Froge konn iedoch dohinstehen, weil selbst, wenn mon für den
Beginn des Loufs derVeriöhrung ouf den29.3.l9B3 obsiellt, die Erhebung
der Kloge om 16.12.1987 nicht mehr innerholb der Veriöhrungsfrist liegt.

Nichtzu beonstonden ist ouch die Feststellung des Londgerichts, doß die
Klöger der Einrede der Veriöhrung nicht einen sekundören Schoden-
ersotzonspruch entgegenholten können. Ein solcher sekundörer Scho-
denersotzonspruch ist dorous herzuleiten, doß der Steuerberoter in
gleicher Weise wie ein Rechtsonwolt verpflichtet ist, seinen Mondonten
übervon ihm begongene Fehler, den sich hierous möglicherweise erge-
benden primören Schodenersotzonspruch und dessen Veriöhrung zu

beleh ren ( BG H Gl 2/ 82 : ZiP 1982, 451 m. An m. Gröfe NJW 1982, 12851.

Der steuerliche Beroter, der schuldhoft diese Pflicht verletzl, mocht sich
erneut schodenersotzpflichtig, wesholb er den Mondonten gemöß 5249
BGB so zu siellen hot, wie erstehen würde, wenn er richtig belehrtworden
wöre. Do in der Regel dovon ouszugehen isi, doß die Veriöhrung des
primören Schodenersotzonspruchs ouf dieser Pflichverletzung beruht,
konn dersekundöre Schodenersotzonspruch derVeriöhrung ols Gegen-
einwond entgegengesetzt werden (BGH ooO).

Dieser sekundöre Schodenersotzonspruch der Klöger ist iedoch ebenso
veriö h rt wie der pri m ö re Sch odenersotzo nspruch.

Zutreffend geht dos Londgericht dovon ous, doß dies nicht bereits ous
$68 StBerG folgt. Die Frist für die Veriöhrung des Sekundöronspruchs
beginnt grundsötzlich mit dem Eintritt der Ver[öhrung des Primöron-
spruchs. Zu diesem Zeitpunkt entsieht infolge der gebotenen, ober unter-
lossenen Belehrung der Schoden, worouf $ 68 StBerG für den Beginn der
Veriöhrung obstellt.

Hiernoch hötte der Louf der Veriöhrungsfrist für den Sekundöronspruch
erst om 15.10.1985 begonnen, womit die Erhebung der Kloge om
16.12.1987 die Veriöhrung hötte gemöß 5209 BGB unterbrechen können.

RVo o. F. konnte gegenüber einem bindenden Verwoltungsokt eine neue
Prüfung vorgenommen werden, wenn ein Beteiligter nochtröglich eine
Urkunde, die einen ihm günstigeren Verwoltungsokt herbeigeführt hoben
würde, ouffindei oder zu benutzen instond gesetzt wird. Dos gilt im übri-
gen ouch noch $45 Abs. 3 S. 2 SGB X in Verb. mt $580 Nr. Zb ZpO.
Sobold der BfA die Untedogen überdie früheren Versicherungszeiten des
Klögers bekonntwurden, konnte sie somit eine Neufestsetzung der Rente
vornehmen.

Dies durFte der Klöger ouch nicht dodurch verhindern, doß er der BfA
diese Unterlogen vorenthielt. Denn entgegen der Auffossung des
Berufungsgerichts wor er verpflichtet, die nochtröglich oufgefundenen
Urkunden der BfA mitzuteilen. Die Miwirkungspflichr des Leistungs-
empföngers istseitdem 1.1.1976in $ 60 SGB I normiert. Noch 5 60Abs.I Nr.
I SGB I hot derienige, der Soziolleistungen beontrogt oder erholt, olle
Totsochen onzugeben, die für die Leistung erheblich sind. Diese seit
1.1.1976 gesetzlich umschriebene Mitwirkungspflicht des Leistungs-
empföngers golt ouch schon vorher (BSGE 34, 124,127; 45,119, l2li
Brockmonn, Hondbuch der soziolversicherung Bd. l/l s. BOc; Burdenski/
von Moydel l/Schel I horn, Gemei nschoftskom mento r zu m SGB-AT 2. Aufl.
$60 Rdnr.5,6). sie wurde ols ungeschriebene Nebenpflichi ous dem
Versicherungsverhöltnis obgeleiiet. Dozu gehörte die Mitteilung und
Anzeige o I ler fü r die ord n u n gsgemöße Abwickl u n g der Versicheru n g not-
wendigen Umstönde, insbesondere soweit sie dozu dienen, die lnter-
essen des Versicheru n gströ g ers u nd do m it der Versicheden gemeinschoft
zu wohren (BSG ooO).

Aufgrund dieser Mitwirkungspflicht wor der Klöger geholten, die spöter
von ihm oufgefundenen Unterlogen über frühere Beitrogszeiten der BfA
zugönglich zu mochen. Diese verpflichtung bestond im lnteresse der
Versichertengemeinschoft gerode ouch donn, wenn der Klöger domit
rechnete, doß seine Mitteilung zu einer Verringerung seiner Rente führen
könnte. ob die Mitwirkungspflicht rechtsdogmotisch ols Rechtspflicht
oder ols Obliegenheit einzuordnen ist, spielt dobei keine Rolle.

lndem der Beklogte die früheren Versicherungszeiten eigenmöchtig, ohne
den Klöger zu frogen, der BfA mitgeteilt hot, hot er somit keine rechtlich
geschützte Position des Klögers verletzf. Der hierdurch in den Vermögens-
verhöltnissen des Klögers eingetretene Nochteilstellt keinen Schoden im
Rechtssinne dor.
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Hoftung des Steuerberolers
- Veriöhrung von Schodenersotzonsprüchen, $68 StBerG

- Belehrungspflicht und Mondotsende

- Anmerkung
(OLG Düsseldorf Urt.v.16.2.1989 -lB U 228/88, rkr.l

Leitsotz:

Die Veriöhrung des sekundören Schodenersotzonspruchs gegen den

Steuerberoter wegen Verlefzung der Pflicht zum Hinweis ouf seine Fehler

sowie ouf die Geltendmochung von Ansprüchen gegen sich selbst

beginni in oller Regel mit der Beendigung des Mondots.

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Bei Schodenersotzonsprüchen wegen einer vermeidboren Steuer-

belostung beginnt die Veriöhrungsfrist mii der SchluDbesprechung

über dos Ergebnis der Betriebsprüfung.

2. Noch einer BetriebsprUfung gibt es in cier Regei keinen hinreichenden

Anloß für den Steuerberoter, bis zur Beendigung des Mondoisver-

höltnisses Steuertotbestönde ous dem Zeitroum der BetriebsprÜfung

einer weiteren Prüfung zu unierziehen.

3. Hot ein schödigendes Ereignis weitere Schöden ohne erneutes Zutun

des Steuerberoters zur Folge, sind die Schodenfolgen ols einheitliches

Gonzes ou{zufossen.

Aus den Gründen:

Mit Recht stellt dos Londgericht dorouf ob, doß für die Entstehung eines

Schodenersotzonspruchs, noch der sich gemöß $ 68 StBerG wie gemöß

S l9B BGB der Louf der Veriöhrungsfrist richtei, moßgebend ist, wonn ein

Schoden eingetreten ist. Entscheidend ist, inwieweitder Berechtigte in der

Loge gewesen wöre, seinen Anspruch gerichtlich geltend zu mochen,

wobei regel möDig d ie Mog lich keit gen ügt, Fesistel I u n gsklo ge zu erheben
(BGH NJW 1979,1550 m.w.N.l.

Bei Schodenersotzonsprüchen gegen einen Steuerberoter wegen

Fehlern, die sich in einer Sieuermehrbelosiung niederschlogen, beginnt

die Veriöhrungsfrisi mit der Schluflbesprechung Über dos Ergebnis der

Betriebsprüfung (BGH ooOl.

Zu diesem Zeiipunkt wirkt sich die mongelhofte Arbeii des Steuerberoters

für den Mondonten nochteilig ous und belostet ihn fühlbor. Von do on hot

erein schutzwürdiges lnteresse doron, gegen den Steuerberoter RÜckgriff

zu nehmen. Bis zum Abschluß der Prüfung ist es immer noch möglich, doß

die Steuermehrbelostung gönzlich vermieden oder herobgesetzt wird.

Ob ols Ergebnis einer solchen Prüfung die Steuerbelostung endgültig

h ero ufgesetzt oder o ber end g ü ltig hero bgesetzt wi rd, ist fÜ r d ie Fro ge der

Endgultigkeii des Schodens gleichgültig, ln beiden Föllen ergibt sich erst

ous der endgültigen Festseizung der Steuerbelostung oufgrund der

Prüfung, doß und welche Fehler des Steuerberoters zur vermeidboren

Steuermehrbelostung gefuhrt hoben (BGH Gl 1986, 27 : EWIR 1986,

297 lGrölel : NJW 1986, 1162 t1l63ll'

Do die Schlußbesprechung om 15.10.1982 stottgefunden hot, wor die

3-iöhrige Veriöhrungsfrist weit vor Einreichung der Kloge on16.12.1987

obgeloufen.

Unerheblich für den Beginn des Loufs der Veriöhrungsfrist ist, doß den

oufgrund des Ergebnisses der Schlußbesprechung ergongenen Ein-

kommensteuerbescheiden vom 27.6.1983 ouf den Einspruch der Klöger

om 21. B. und 17.9.1985 neue Steuerbescheide folgten, in denen, wos die

hier froglichen Einkünfte ous Vermietung und Verpochiung betriflt, die

u rsprü n g I ichen Bescheide betro gsmößig wiederherg estel lt wu rden.

Auch wenn die nochteiligen Folgen der Schlußbesprechung spöterhin

wieder oufgehoben wurden, wirkt sich hinsichtlich der weiterhin noch

Ansicht der Klöger onrechenboren Aufwendungen ouf dos Hous C. die

Schlußbesprechung in der Weise für die Klöger nochteilig ous, doß diese

Aufwendungen keine Anerkennung fonden und infolge dessen zu einer

Steuermehrbelostung führten. Domit hotten die Klöger von do on ein

schutzwertes lnteresse, gegen den Beklogten im Wege der Feststellungs-

kloge vorzugehen, womit, wie ousgefuhrt, der Louf der Veriöhrungsfrist

begonn.

Dos Lo n dgericht hot weiter o usgefu h 4 der Beklo gie sei verpf lichtet gewe-

sen, bei hinreichendem Anloß seine Steuererklörungen zu ÜberprÜfen und

bei etwoigen Fehlern eine Anderung oder Berichtigung herbeizufÜhren

miider Folge, doD derSchodenersotzonspruch der Klögersolonge immer

wieder neu entstonden sei, ols bis zur Beendigung des Steuerberoter-

vedroges eine Berichtigung der Besteuerungsgrundlogen noch möglich

gewesen sei.

Diese Ausfü h rungen sind awor grundsötzlich nicht zu beo nsto nden (siehe

o uch BG H NJW l9B2,1532l,iedoch erschei nt anreifel hoft, ob h iernoch i m

vorliegenden Foll der Beginn des Loufs der Veriöhrungsfrist Über den Tog
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Hoftung des Steuerberolers
- Veriöhrung von Schodenersotzonsprüchen, $68 StBerG

- Belehrungspflicht und Mondotsende

- Anmerkung
(OLG Düsseldorf Urt.v.16.2.1989 -lB U 228/88, rkr.l

Leitsotz:

Die Veriöhrung des sekundören Schodenersotzonspruchs gegen den

Steuerberoter wegen Verlefzung der Pflicht zum Hinweis ouf seine Fehler

sowie ouf die Geltendmochung von Ansprüchen gegen sich selbst

beginni in oller Regel mit der Beendigung des Mondots.

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Bei Schodenersotzonsprüchen wegen einer vermeidboren Steuer-

belostung beginnt die Veriöhrungsfrist mii der SchluDbesprechung

über dos Ergebnis der Betriebsprüfung.

2. Noch einer BetriebsprUfung gibt es in cier Regei keinen hinreichenden

Anloß für den Steuerberoter, bis zur Beendigung des Mondoisver-

höltnisses Steuertotbestönde ous dem Zeitroum der BetriebsprÜfung

einer weiteren Prüfung zu unierziehen.

3. Hot ein schödigendes Ereignis weitere Schöden ohne erneutes Zutun

des Steuerberoters zur Folge, sind die Schodenfolgen ols einheitliches

Gonzes ou{zufossen.

Aus den Gründen:

Mit Recht stellt dos Londgericht dorouf ob, doß für die Entstehung eines

Schodenersotzonspruchs, noch der sich gemöß $ 68 StBerG wie gemöß

S l9B BGB der Louf der Veriöhrungsfrist richtei, moßgebend ist, wonn ein

Schoden eingetreten ist. Entscheidend ist, inwieweitder Berechtigte in der

Loge gewesen wöre, seinen Anspruch gerichtlich geltend zu mochen,

wobei regel möDig d ie Mog lich keit gen ügt, Fesistel I u n gsklo ge zu erheben
(BGH NJW 1979,1550 m.w.N.l.

Bei Schodenersotzonsprüchen gegen einen Steuerberoter wegen

Fehlern, die sich in einer Sieuermehrbelosiung niederschlogen, beginnt

die Veriöhrungsfrisi mit der Schluflbesprechung Über dos Ergebnis der

Betriebsprüfung (BGH ooOl.

Zu diesem Zeiipunkt wirkt sich die mongelhofte Arbeii des Steuerberoters

für den Mondonten nochteilig ous und belostet ihn fühlbor. Von do on hot

erein schutzwürdiges lnteresse doron, gegen den Steuerberoter RÜckgriff

zu nehmen. Bis zum Abschluß der Prüfung ist es immer noch möglich, doß

die Steuermehrbelostung gönzlich vermieden oder herobgesetzt wird.

Ob ols Ergebnis einer solchen Prüfung die Steuerbelostung endgültig

h ero ufgesetzt oder o ber end g ü ltig hero bgesetzt wi rd, ist fÜ r d ie Fro ge der

Endgultigkeii des Schodens gleichgültig, ln beiden Föllen ergibt sich erst

ous der endgültigen Festseizung der Steuerbelostung oufgrund der

Prüfung, doß und welche Fehler des Steuerberoters zur vermeidboren

Steuermehrbelostung gefuhrt hoben (BGH Gl 1986, 27 : EWIR 1986,

297 lGrölel : NJW 1986, 1162 t1l63ll'

Do die Schlußbesprechung om 15.10.1982 stottgefunden hot, wor die

3-iöhrige Veriöhrungsfrist weit vor Einreichung der Kloge on16.12.1987

obgeloufen.

Unerheblich für den Beginn des Loufs der Veriöhrungsfrist ist, doß den

oufgrund des Ergebnisses der Schlußbesprechung ergongenen Ein-

kommensteuerbescheiden vom 27.6.1983 ouf den Einspruch der Klöger

om 21. B. und 17.9.1985 neue Steuerbescheide folgten, in denen, wos die

hier froglichen Einkünfte ous Vermietung und Verpochiung betriflt, die

u rsprü n g I ichen Bescheide betro gsmößig wiederherg estel lt wu rden.

Auch wenn die nochteiligen Folgen der Schlußbesprechung spöterhin

wieder oufgehoben wurden, wirkt sich hinsichtlich der weiterhin noch

Ansicht der Klöger onrechenboren Aufwendungen ouf dos Hous C. die

Schlußbesprechung in der Weise für die Klöger nochteilig ous, doß diese

Aufwendungen keine Anerkennung fonden und infolge dessen zu einer

Steuermehrbelostung führten. Domit hotten die Klöger von do on ein

schutzwertes lnteresse, gegen den Beklogten im Wege der Feststellungs-

kloge vorzugehen, womit, wie ousgefuhrt, der Louf der Veriöhrungsfrist

begonn.

Dos Lo n dgericht hot weiter o usgefu h 4 der Beklo gie sei verpf lichtet gewe-

sen, bei hinreichendem Anloß seine Steuererklörungen zu ÜberprÜfen und

bei etwoigen Fehlern eine Anderung oder Berichtigung herbeizufÜhren

miider Folge, doD derSchodenersotzonspruch der Klögersolonge immer

wieder neu entstonden sei, ols bis zur Beendigung des Steuerberoter-

vedroges eine Berichtigung der Besteuerungsgrundlogen noch möglich

gewesen sei.

Diese Ausfü h rungen sind awor grundsötzlich nicht zu beo nsto nden (siehe

o uch BG H NJW l9B2,1532l,iedoch erschei nt anreifel hoft, ob h iernoch i m

vorliegenden Foll der Beginn des Loufs der Veriöhrungsfrist Über den Tog
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der Schlußbesprechung hinous ouf den Zeitpunkt des Zugongs des
Kündigungsschreibens der Klöger om29.3.1983, mit dem dos Verlrogs-
verhöltnis der Porteien beendet wurde, hinouszuschieben ist.

Denn nochdem im vorliegenden Foll die Einkunfte der Klöger ous Vermie-
tung und Verpochtung - bei deren Erklörung noch der Behouptung der
Klöger der den Ersotzonspruch ouslösende Fehler des Beklogten unter-
loufen ist - Gegenstond der Schlußbesprechung woren, ist nicht ersicht-
lich, welcher hinreichende Anloß fü r den Beklo gten i n dem Zeitro u m bis zu r

Beendigung des Mondotsverhöltnisses vorliegen könnte, eine weitere
U berprüfung vorzunehmen.

Diese Froge konn iedoch dohinstehen, weil selbst, wenn mon für den
Beginn des Loufs derVeriöhrung ouf den29.3.l9B3 obsiellt, die Erhebung
der Kloge om 16.12.1987 nicht mehr innerholb der Veriöhrungsfrist liegt.

Nichtzu beonstonden ist ouch die Feststellung des Londgerichts, doß die
Klöger der Einrede der Veriöhrung nicht einen sekundören Schoden-
ersotzonspruch entgegenholten können. Ein solcher sekundörer Scho-
denersotzonspruch ist dorous herzuleiten, doß der Steuerberoter in
gleicher Weise wie ein Rechtsonwolt verpflichtet ist, seinen Mondonten
übervon ihm begongene Fehler, den sich hierous möglicherweise erge-
benden primören Schodenersotzonspruch und dessen Veriöhrung zu

beleh ren ( BG H Gl 2/ 82 : ZiP 1982, 451 m. An m. Gröfe NJW 1982, 12851.

Der steuerliche Beroter, der schuldhoft diese Pflicht verletzl, mocht sich
erneut schodenersotzpflichtig, wesholb er den Mondonten gemöß 5249
BGB so zu siellen hot, wie erstehen würde, wenn er richtig belehrtworden
wöre. Do in der Regel dovon ouszugehen isi, doß die Veriöhrung des
primören Schodenersotzonspruchs ouf dieser Pflichverletzung beruht,
konn dersekundöre Schodenersotzonspruch derVeriöhrung ols Gegen-
einwond entgegengesetzt werden (BGH ooO).

Dieser sekundöre Schodenersotzonspruch der Klöger ist iedoch ebenso
veriö h rt wie der pri m ö re Sch odenersotzo nspruch.

Zutreffend geht dos Londgericht dovon ous, doß dies nicht bereits ous
$68 StBerG folgt. Die Frist für die Veriöhrung des Sekundöronspruchs
beginnt grundsötzlich mit dem Eintritt der Ver[öhrung des Primöron-
spruchs. Zu diesem Zeitpunkt entsieht infolge der gebotenen, ober unter-
lossenen Belehrung der Schoden, worouf $ 68 StBerG für den Beginn der
Veriöhrung obstellt.

Hiernoch hötte der Louf der Veriöhrungsfrist für den Sekundöronspruch
erst om 15.10.1985 begonnen, womit die Erhebung der Kloge om
16.12.1987 die Veriöhrung hötte gemöß 5209 BGB unterbrechen können.

RVo o. F. konnte gegenüber einem bindenden Verwoltungsokt eine neue
Prüfung vorgenommen werden, wenn ein Beteiligter nochtröglich eine
Urkunde, die einen ihm günstigeren Verwoltungsokt herbeigeführt hoben
würde, ouffindei oder zu benutzen instond gesetzt wird. Dos gilt im übri-
gen ouch noch $45 Abs. 3 S. 2 SGB X in Verb. mt $580 Nr. Zb ZpO.
Sobold der BfA die Untedogen überdie früheren Versicherungszeiten des
Klögers bekonntwurden, konnte sie somit eine Neufestsetzung der Rente
vornehmen.

Dies durFte der Klöger ouch nicht dodurch verhindern, doß er der BfA
diese Unterlogen vorenthielt. Denn entgegen der Auffossung des
Berufungsgerichts wor er verpflichtet, die nochtröglich oufgefundenen
Urkunden der BfA mitzuteilen. Die Miwirkungspflichr des Leistungs-
empföngers istseitdem 1.1.1976in $ 60 SGB I normiert. Noch 5 60Abs.I Nr.
I SGB I hot derienige, der Soziolleistungen beontrogt oder erholt, olle
Totsochen onzugeben, die für die Leistung erheblich sind. Diese seit
1.1.1976 gesetzlich umschriebene Mitwirkungspflicht des Leistungs-
empföngers golt ouch schon vorher (BSGE 34, 124,127; 45,119, l2li
Brockmonn, Hondbuch der soziolversicherung Bd. l/l s. BOc; Burdenski/
von Moydel l/Schel I horn, Gemei nschoftskom mento r zu m SGB-AT 2. Aufl.
$60 Rdnr.5,6). sie wurde ols ungeschriebene Nebenpflichi ous dem
Versicherungsverhöltnis obgeleiiet. Dozu gehörte die Mitteilung und
Anzeige o I ler fü r die ord n u n gsgemöße Abwickl u n g der Versicheru n g not-
wendigen Umstönde, insbesondere soweit sie dozu dienen, die lnter-
essen des Versicheru n gströ g ers u nd do m it der Versicheden gemeinschoft
zu wohren (BSG ooO).

Aufgrund dieser Mitwirkungspflicht wor der Klöger geholten, die spöter
von ihm oufgefundenen Unterlogen über frühere Beitrogszeiten der BfA
zugönglich zu mochen. Diese verpflichtung bestond im lnteresse der
Versichertengemeinschoft gerode ouch donn, wenn der Klöger domit
rechnete, doß seine Mitteilung zu einer Verringerung seiner Rente führen
könnte. ob die Mitwirkungspflicht rechtsdogmotisch ols Rechtspflicht
oder ols Obliegenheit einzuordnen ist, spielt dobei keine Rolle.

lndem der Beklogte die früheren Versicherungszeiten eigenmöchtig, ohne
den Klöger zu frogen, der BfA mitgeteilt hot, hot er somit keine rechtlich
geschützte Position des Klögers verletzf. Der hierdurch in den Vermögens-
verhöltnissen des Klögers eingetretene Nochteilstellt keinen Schoden im
Rechtssinne dor.
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Der Bundesgerichtshof hot wiederholt entschieden, doß der Verlust einer

totsöchlichen oderrechtlichen Position, ouf die derGeschödigte noch der

Rechtsordnung keinen Anspruch hot, keinen ersotlöhigen Schoden dor-

stellt. So ist ein totsöchlich zu erwqrtender Gewinn donn nicht ersotzföhig,

wenn er nur durch Verletzung eines gesetzlichen Verbots hötte erzielt

werden können ( BGHZ 67, 119, 121 ; 7 5, 366, 368 ; 79, 223, 231; BG H U rt. v.

28.1.1986- VIZR 151/84, NJW 1986,1486,14871. Der Geschödigte soll im

Wege des Schodenersotzes nicht einen Gewinn erholten, den ondere

g esetzl iche Vorsch riften gero d e verh i n dern wol len.

Wenn im SchodenersotzprozeD die Froge, ob dem Klöger ous dem Ver-

stoß des Beklogten gegen seine Pflichten ols Rechtsonwolt oder ols

Konkursverwolier ein Schoden entstonden ist, dovon obhöngt, wie die

Entscheidung eines Gerichts ousgefollen wöre, so isi noch stöndiger

Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht dorouf obzustellen, wie

dos Gericht totsöchlich entschieden hoben würde, sondern dorouf, wie

es noch Ansicht des über den Schodenersotzonspruch erkennenden

Gerichts richtigerweise hötte befinden müssen (BGHZ 72,328,330, BGH

u rt. v. 20.1 l. l9B4 - lx zR 9 / B4,W Ml9B5, 203, 204 ; U rt. v. 26. 3.1985 - Vl ZR

245 / 83, Gl 22 / 85 : NJW 1985, 2482, 2483 ieweils m. w. N.),

Dem liegt ebenfolls cler Geclonke ztrgrunde, doß dem Klöger im Wege

des Schodenersotzes nicht mehrzugesprochen werden dorf ols dos,wor-

ouf er rechtmößig Anspruch hot (BGH ooO). Ebenso konn beiwertender

Betrochtung der durch Anwoltsverschulden verursochte Verlusi eines

Rechisstreits nichi ols Schoden im Rechtssinne ongesehen werden, wenn

sich im Anwoltshoftungsprozeß herousstellt, doß die unterlegene Portei

den Vorprozeß moteriellrechtlich zu Recht verloren hot (Senotsurt.v.

2.7.1987 - lX ZR 94/86, Gl l9BB,44: NJW 1987,3255,32561.

Bei Beochtung dieser Grundsötze stellt dervom Klöger erlittene teilweise

Verlusi seiner Erwerbsunföhigkeitsrente keinen Schoden im Rechissinne

dor.

Do der Klöger wegen der Beitrogszeiten in den Johren 1956 bis l95B die

Voroussetzungen für eine Zurechnungszeit gemöß $ 3Z AVG nicht erfÜllte,

stond ihm von vornherein nur die im Johre 1972 errechnete geringere

Erwerbsunföhigkeitsrente zu. Der Rentenbescheid vom 2..l.1967 wor
obiektiv unrichtig. Dieser Bescheid stellte ouch nicht eiwo seinerseits eine

ousreichende Rechtsgrundloge fur die höhere on den Klöger gezohlte

Rente dor. Denn der Bescheid konnte ouch nochtröglich zuungunsten des

Klögers o bgeö nded werden.

Bis l9B0 golt insoweit noch 91744 RVO o. F., der om l.l.l98l durch 0 45 SGB

X erseiztworden ist (Art. ll $ 40 Abs. I und 2 SGB Xl. Noch g1744Abs. I Nr. 6

Die Belehrungspflicht des Beklogten douerte iedoch nur bis zur Beendi-

gung des Mondotsverhöltnisses (Senoisurleil, Der Steuerberoter 1985,

14 t3lll. Voroussetzung für die Entstehung des Sekundöronspruchs ist

nömlich, doß eine neue, schuldhofte PflichVerleizung des Steuerberoters

vorliegt.

Der Steuerberoier muß noch Entstehen des Primöronspruchs Anloß

geh o bt ho ben, eine d u rch sei ne Pf I ichiwid rig keit veru rso chte Schö d ig u n g

des Mondonten zu erkennen und diesem die Durchsetzborkeii des

Regre{)onspruchs durch entsprechende Hinweise und Belehrungen zu

ermöglichen, dies ober schuldhoft unterlossen hot.

Dofür, dofJ ein solcher Anloß zur Prüfung der Froge der Pflichtverletzung

noch der Beendigung des Mondotsverhöltnisses durch die Kundigung

des Klögers vom 29.3.1983 vorgelegen hötte, besteht im vorliegenden

Foll kein Anholtspunkt. Dies entspricht ouch dem Regelfoll, weil der

Sieuerberoter noch Beendigung des Mondots nicht mehr mit den Ange-

legenheiten des Mondonten befo0t ist.

Domit begonn der Louf derVeriöhrungsfristfür den sekundören Schoden-

ersotzonspruch spötestens om 29.3.1983,womit die Erhebung der Kloge

on16.12.1982 nicht mehr unierbrechend wirken konnte.

ln Anbeirocht dessen kommt es nicht mehr dorouf on, ob der vom Lond-

gericht geöu0erten Ansicht gefolgt werden konn, die Belehrungspflicht

eines Steuerberoters gegen sich selbst entfolle schon donn, wenn sein

Mondont, wie hier, in der Folgezeit nicht durch einen Rechisonwolt,

sondern lediglich durch einen onderen Steuerberoter vertreten wird.

Zweifel hieron bestehen im vorliegenden Foll bereits oufgrund dessen,

do0 es on totsöchlichen Anholtspunkten dofür fehlt, ob von den nochfol-

genden Steuerberotern überhoupt eine Belehrung Über den drohenden

Ablouf der Veriöhrungsfrist des Primöronspruchs erfolgt ist.

lm Ergebnis zutreffend hoi dos Londgericht ouch die AnsprÜche der

Klö ger o ls veriö h rf o n gesehen, d u rch die Ersotz der GebÜ h ren der Sieuer-

beroter geltend gemocht wird.

ln Föllen nömlich, in denen ein obgeschlossenes schödigendes Ereignis

in Froge steht, welches weitere Schöden ohne erneutes Zutun des

Schödigers hervorbringt, sind die schödigenden Folgen ols einheitliches

Gonzes oufzufossen. Für den Anspruch ouf Ersotz des Schodens gilt eine

einheitliche Veriöhrungsfrist, soweit schon bei Auftreten des ersten
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Schodens die spöter eingeiretenen Schöden voroussehbor und desholb
durch eine Feststellungskloge geltend zu mochen sind (RGZ 106,2B3
l215l; BGNZ 50, 2l t23/241m.w. N.).

lm vorliegenden Foll entstond, wie oufgefüh4 der noch Ansicht der Klöger
ouf der mongelhoften Arbeit des Beklogten beruhende Schoden der
Steuermehrbelostung mit der Schlußbesprechung über dos Ergebnis der
Betriebsprüfung om 15. 10. 1982.

Alle weiteren hierdurch verursochten Nochteile - die Kosten für die pru-

fung und Berotung onlaßlich der Betriebsprüfung bezüglich der ouf dos
Hous c. geleisteten Aufwendungen sowie für die vertretung in den
Rechtsbehelfsverfo h ren u nd vor dem Fino nzg ericht - troten o h ne weiteres
Zulun des Beklogten ein, so doß diese Schoden ein einheitliches Gonzes
mit dem Schoden der Steuermehrbelostung bilden. Dobei wor bereits
zumZeilpunkt der Schlußbesprechung vorhersehbor, dof) Kosten für eine
Uberprüfung derArbeit des Beklogten hinsichtlich derAufwendungen für
dos Hous nebst entsprechender Berotung entstehen würden, ebenso wie
dies für die Vertretung in den Rechtsbehelfsverfohren und den Verfohren
vor dem Finonzgericht gilt. Alle diese weiteren Schöden hötten dohervon
den Klö gern bereits zu m Zeitpu n kt der Sch I ußbesprech u n g i m Wege ei ner
Feststel I u n gsklo ge geltend gem o cht werden kön nen.

Der Louf der Ver[öhrungsfrsit begonn somit für diese Schodenersotz-
onsprüche einheitlich om ]5.10.1982 ohne Rücksicht dorouf, zu welchem
Zeitpu n kt d ie nochfolgenden ei nzel nen Vermögensno chtei le enisto n den
sind.

Anmerkung:

Die Entscheidung des oLG Düsseldorf fuhrt die geönderte Recht-
sprechung des lVo-Senotes ous dem Uft.v.27.11.1985 - lyoZRgT/84 -fort
( DSrR 1986, 200 : Gl lg86, 271.

Die Kritik on der Entscheidung und die obweichende Rechtsprechung
wird vom oLG Düsseldorf leider nicht oufgegriffen (oLG Celle Gl l9BB,
134 - EV/iR 0 68 stBerG 1/86,297 (Gröfel; Gröfe/Lenzen/Roiner, steuer-
beroterhoft ung 2. Auflo ge 19BB Tz 897 l.

Es ist nicht richtig, doß sich erst im Zeitpunkt der Schlußbesprechung einer
Betriebsprüfung eine vermeidbore Steuerbelostung nochteilig ouswirkt.

5. Die noheliegende Moglichkeit eines Mifverschuldens des Klögers lößt
eine nöhere Auseinondersetzung mit der grundsötzlichen Froge, unter
welchen Vorousseizungen derAnlegerSchodenersotz in der Form der
Erstottung sömtlicher Aufwendungen Zug um Zug gegen Ubertrogung
des Anlogeobiektes ouf den Anlogeberoter verlongen konn, ent-
behrlich erscheinen. Der Bundesgerichtshof hot eine solche Schoden-
obwicklung ouch bei der Beroterhoftung im Einzelfoll unter dem
Gesichtspunh der Vorfeilsousgleichung zugelossen, wenn die Anloge
prohisch wertlos wor (vgl. BGHZl00,llZ: NJW l9B7,lB25:WM lgBZ
49 5 : D8 1987, 980 : 88 1987, 850 : ZiP l9B7,5O0 : EWi R S 6Z6 BG B

2/BZ Nieholt: Wu S I G. 4 Anlogeberotung 5.BZ Assmonnl. Diese
Rechtsprechung dorf iedoch nicht dohin mißverstonden werden, doß
zurVereinfochung der Schoden berech n u ng in iedem Fo ll bei feh lerhof-
ter Anlogeberotung durch eine derorfige Zug-um-Zug-Verurteilung
dos volle Anlegerrisiko ouf den Beroter verlogert werden durlte.

Schoden
- unrechtmößiger Vermögensvorteil
(BGH Urt.v.26.l.l9B9 - lX ZR Bl/88)

Wenn durch dos Versehen eines Rentenberoters offenbor wird, do0 der
Klöger eine Erwerbsunfohigkeitsrente teilweise zu Unrecht bezogen hot,
und wenn doroufhin die Rentenbehorde die Rente von zukünftigen
Rentenonpossungen ousnimmt, stellt der hierdurch in den Vermögens-
verhöltnissen des Klögers eingetretene Nochteil keinen Schoden im
Rechtssinne dor.

Aus den Gründen:

Ob im vorliegenden Foll dervom Klöger begehrte Ersotzvon dem Schutz-
aweck des zwischen den Porteien geschlossenen Vertroges erfoßt wird,
broucht nicht entschieden zu werden (zu Amishoftungsonsprüchen vgl.
BGH Urt.v. 4.6.1981- lll ZR 5l/80, NJW 1981,2345 ffr BGHZ 97,184 f+|.

Denn ein Schodenersotzonspruch des Klögers ist iedenfolls desholb zu
verneinen, weil der teilweise Verlust der Erwerbsunföhigkeitsrente bei
wertender Betrochtung nicht ols Schoden im Rechtssinne ongesehen
werden konn.
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Sekundöronspruch, der ebenfolls noch $68 StBerG in drei Johren

veriö h rt ( BG H Z 9 4, 380,3 B Z f : G I 32 / 85 ; 83,17 I : Gl B / 82 : ZiP l9B2

m. An m. Gröfe; BGH U rr. v. l. ]0. l 
gBZ - \XZR202/ 86, G I l9BB, 32 : WM

l9BB,127,l29l.

Der Sekundöronspruch setzi iedoch eine neue, schuldhofte Pflicht-

verletzung vorous. Er konn nur entstehen, wenn diese zu einer ZeiI
begongen wurde, in der der Primöronspruch noch hötte durchgeseizt

werden können, olso insbesondere noch nichiveriöhrtwor \BGH794,
3B0,3BZl.

lliezu enthö lt d os o n g efochten e U rtei I kei ne Feststel I u n g en. N ur wenn

der Steuerberoter bei der weiteren Ausübung der Tötigkeit für seinen

Auftroggeber begründeten Anloß zu der Prüfung hot, ob er seinem

Klienten durch einen Berotungsfehler Schoden zugefügt hot, kommi

eine weitere, den Sekundöronspruch ouslösende Pflichverletzung in

Betrocht tvgl. BGHZ 94,380,386 m.w.N.: Gl 32/85ll Ob die weitere

Wohrnehmung des Mondots dem Beklogten in der Folgezeit bis

Dezember l9B3 derortige Erkenntnisse vermittelte, loßt sich nur beont-

worten, wenn zt)vor die Gründe, die ihn zum Abroten vom Erwerb des

Obiektes hötten veronlossen müssen, im einzelnen geklört sind.

4. Sollte die erneute Prüfung ergeben, doß dem Klögerdem Grunde noch

ein unveriöhrter Anspruch ouf Schodenersotz zusteht, dröngt sich die
Froge eines Mituerschuldens des Klögers ouf. Dobei wird zu berück-

sichtigen sein, dcß der dem Beklogten zu mochende Vorwurf ollenfolls

dohin geht, dem Klöger nicht obgeroten zu hoben. Er stond dem

Klöge6 der eine Entscheidung in seinem eigenen unternehmerischen

Bereich zu treffen hotte, in der Beurteilung derwidschoftlichen Aspekte

nicht ols ein mit überlegener Sqchkunde ousgestotteter Fochmonn

gegenüber (vgl. zu diesem Gesichtspunkt BGH, Urteile v.12.3.1986 -
lVo ZR lB3/84, Gl1986, Z3:WM 1986,675,677 sowiev.4.3.1987 -
lVo ZR 222/85, Gllg\7,ll9: WM 1987,661,663). Ein Verzicht ouf die
eigene Prüfung der wirtschoftlichen Totigkeit im Vertrouen ouf die

Auioritöt des Beklogten hötte hier vor ollem donn weniger nohegele-

gen, wenn dieser dem Klöger lediglich geroten hötte, sich die Soche

gvl zu überlegen.

Bei der Abwögung des beiderseitigen Verschuldens wird ouch zu

berücksichtigen sein, doD die rücklöufige Ertrogsloge des Betriebes

schon recht bold eine Prüfung nohelegte, ob olle dreiAbschreibungs-

oblekte weiterhin trogbor erschienen und gröflerer Schoden mög-

licherweise durch olsboldige Veröußerung des einen oder onderen

hötte vermieden werden können.

Eine Vermögensgeföhrdung - dies genügt für den Veriöhrungsbeginn

von Schodenersotzonsprüchen - ist für den Mondonten bereits donn

eingeireten, wenn er oufgrund des Fehlers des Steuerberoiers durch

eine zu hohe Steuerfesisetzung belostet wird. ,,Fühlbo/' - ein neues

Abgrenzungskriterium? - wird die vermeidbore Vermögensbelostung

spötestens durch Zohlung der festgesetzten Steuer.

Koslen des Finonzgerichlsprozesses
- Kostenpflicht des Steuerberoters?

- Hondeln ohne Vollmocht

- Anmerkung
(FG München Vorbescheid v.4.8.1988 -V\225/86 E, nicht rkr.)

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Dem Finonzgericht ist eine schriftliche Prozeßvollmocht mit der Klcge-

schrift innerhclb einer vom Gericht zu bestimmenden Frist'.,orzulegen.

Wird die Vollmocht nichtvorgelegt, ist die Kloge ohne SochprÜfung ols

u nzu lössig o bzuweisen.

2. Die Kosien der Kloge sind dem vollmochtlosen Vertreier oufzuerlegen,

der die Veronlossu ng zu der erfolglosen Prozeßführung gegeben hot.

Zum Sochverholt:

Mit Schriftsotz vom 21.11.1986 erhob der Sieuerberoter im Nomen des

Klögers eine Kloge beim Finonzgericht und beontrogte gleichzeitig dos

Verfohren für ein Johr ruhenzulossen, do er seinen Mondonien wegen

eines lö ngeren Auslo ndsoufentho ltes nicht erreichen kön ne. Dos beklogie

Amt widersproch diesem Antrog.

Dos Finonzgericht gewöhrle zur Vorloge der Klogebegründung und der

ProzeDvollmocht Frist bis zum 31.12.1987. Noch fruchtlosem Ablouf der

gewöhrten Fristsetzte dervom Vorsitzenden des Senots bestimmie Richter

gemöß Artikel 3 $l des Gesetzes zur Entlostung der Gerichte in der

Verwo ltu n gs- u nd Fi no nzg erichtsbo rkeit zu r Vorlo ge der Prozeßvol I mo cht

eine Frist mit ousschließenderWirkung bis25.4.1988. Mit Schreiben vom

29.2.1g}Berklörte der Steuerberoter; do0 er dos Mondot niederlege und

teilie mit Schreiben vom 2l.3.l9BB ouf Anfroge des Gerichts ergönzend

mit, dofl er nicht beobsichtigt hobe, die Kloge zurÜckzunehmen.
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,Aus den Gründen:

Der Senot konnte dos Ruhen des Verfohrens schon desholb nicht onord-
nen, weil dies nicht von beiden Beteiligten beontrogt worden ist (S155
FGO l. V. m. $251 Abs.l Sqtz I Zivilprozeßordnung -ZPO-). h übrigen
hot es über die Douer der beontrogten Verfohrensruhe Fristverlöngerung
für die Verfqhrenshondlungen gewöhrt, derentwegen dos Ruhen des
Verfohrens beontrogt worden wor.

Die Kloge ist nicht zulössig.
lm Verfohren vor den Finonzgerichten können sich die Beteiligien durch
Bevollmöchtigte vertreten lossen ($62 Abs. I FGO). Die hierzu nötige
schriftliche Prozeßvollmocht ist Prozeßhondlungsvoroussetzung. Sie muß
dos onhöngige Verfohren betreffen und ist dem Gericht mit der Kloge-
schrift im Originol (Urteil des Bundesfinonzhofs - BFH - vom lB.2.l9BZ ll R
213/84, Bundessteuerblott - BSIBI - ll1987, 3921 vorzvlegen oder inner-
holb einer vom Gericht zu bestimmenden Frist nochzureichen ($ 62 Abs. 3
Sötze I und 2 FGO). Geschieht dies nicht, so sind Prozeßhondlungen des
ols Bevollmöchtigter Aufgetretenen unwirksom, die Kloge ist unzulössig.

Gemöß A*. 3 $ I VGFGEnIIG konn der Vorsitzende des Senots oder der
von ihm noch $ 79 FGO bestimmte Richter zur Nochreichung der ProzefJ-

voll mocht eine Frist mit (die Voll mochtsvorlogel oussch ließender Wirkung
setzen. Wird - wie hier- eine schriftliche Prozeßvollmochtouch innerholb
dieser Frist nicht, bzw. nicht im Originol und für dos onhöngige Verfohren,
vorgelegt, konn der prozessuole Mongel nicht mehr geheilt werden. Die
Kloge, die eine Kloge des Vertretenen bleibt, für den der vollmochtlose
Vertreterzu hondeln vorgegeben hot, ist ohne Sochprüfung ols unzulössig
obzuweisen (BFH-Urteile vom ll.l.1980 Vl R11/79 und vom 21.2.1980 V R

71-72/79, BSIBI ll 1980,229 und 4571.

Do hier eine Vollmocht ouch noch Ablouf der Frist nicht vorgelegt wurde,
sind die Kosten der Kloge dem somit vollmochtlosen Vertreter oufzu-
erlegen, der die Veronlossung zu der erfolglosen Proze0führung gegeben
hot ($ 135 Abs. I FGO, vsl. BFH-Beschl. v. 2.5.1969111 R 123168, BSIBI ll 1969,
438). Diese Veronlossung ist ouch nicht rückwirkend durch die Nieder-
leg u n g des Mo ndois entfo I len ( BFH-Besch l.v. 11.7.197 5 lll R124 /7 4, BSIBI I I

1975,n4.

Anmerkung:

Grundsötzlich sind die Kosten des Verfohrens - hier DM 20.000 - dem
ongeblichen Klöger oder dem vollmochtlosen Vertreter oufzuerlegen. Es

m uD geprüfi werden, wer von ih n en dos vol I m o chtlose Auftreten vero n I oßt
hot.

des Johres 1980, dos den Anlo0 für den Erwerb der weiteren Anloge
bildete, fur die Beudeilung der kunftigen Erlrogsloge zukom. Es hötte
in diesem Zusommenhong insbesondere die zwischen den Porteien

streitige Froge klören müssen, ob dieses Betriebsergebnis durch die
unterlossene Abschreibung einer uneinbringliche Forderung von rund

100.000 DM verfö lscht wo r u nd desho lb keine Rücksch löge o uf zukü nf-

tige Gewinne in entsprechender Größenordnung zuließ.

Bei der Froge, ob der Beklogie seine Pflichten schuldhoft verletzt hot,

durFte ouch nicht unberücksichtigt bleiben, dofl im Johre 1980 lmmo-
bilien ollgemein noch qls wertbestöndige Anlogegüter ongesehen
wurden, die mon notfolls ohne Verlust wieder veröußern konnte (vgl.

BGH Urt.v. 4.3.1987 - lVo ZR 222/85, ooOl. Es konnte desholb ous

domoliger Sicht den Porteien möglicherweise wirtschoftlich nicht unver-
nünftig erscheinen, einen hohen Gewinn des Johres 1980 steuerlich

durch den Erwerb eines Abschreibungsoblekts zu neutrolisieren und

sich bei rücklöufiger Ertrogsloge von einem der insgesomt drei Proiehe
zu frennen.

3. Auch die Ausfuhrungen des Berufungsgerichts zur Veriöhrung der
Schodenersotzonsprüche holten revisionsrechtlicher Nochprüfung
nicht stond.

o) Dos Berufungsgericht gelongt zu dem Ergebnis, doß sich der
Beklogte nicht ouf Veriöhrung berufen könne. Die dreiiöhrige
Veriöhrungsfrist ncch $ 68 StBerG hobe zwor mit der fehlerhoften
Berotung im Dezember l9B0 begonnen. Auf den Ablouf der Frist

könne sich der Beklogte iedoch nicht berufen, weil er es unterlossen

hobe, den Klöger über den Ablouf der Veriöhrungsfrisi und dos
Bestehen einer Schodenersotzpflicht ihm gegenüber zu belehren.
Do dos Mondotsverhölinis erstim Loufe desJohres beendeiworden
sei und der Klöger bereits im Dezemberlg85 Kloge erhoben hobe,
sei iedenfolls bis zu diesem Zeitpunkt die Veriohrungsfrist nicht
obloufen. Diese hobe wegen der unterlossenen Belehrung frühe-
stens im Dezember 1983 begonnen.

b) Diese Ausführungen sind nurteilweise zutreffend. Der im Dezember
l9B0 entstondene Primörhoftungsonspruch veriöhrt noch S 68
StBerG in drei Johren, unobhöngig dovon, ob der Geschödigte
Kenntnis von der PflichVerletzung und seinem Schoden erlongt hot.

Zum Ausgleich der kurzen Ver[öhrungsfrist und zum Schutz der
lnteressen der Mondonten des Steuerberoters muß dieser iedoch,
wenn ihm ein Fehler unterloufen ist, hierouf und ouf die Regreß-
möglichkeit hinweisen. Erst ein Verstoß gegen diese Pflichtfuhrtzum
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2. Dos Berufungsgericht ist noch dem Ergebnis der von ihm durchgefÜhrten

Beweisoufnohme dovon ousgegongen, do0 der Beklogte dem Klöger bei

den Verhondlungen nicht,,besonders zugeroten" hot. Es stützt sich dobei

ersichilich ouf die Angoben des dozu ols Zeugen vernommenen Anloge-

vermittlers, der bekundet hot, der Beklogie hobe dem Klögerwöhrend der

Verhondlungen gesogi, er solle es sich gut überlegen, er solle hinfohren

und sich die Soche onsehen.

Dos Berufungsgerichi sieht desholb eine Vertrogsverletzung ollein in der

Totsoche, doD der Klöger dem Beklogten nichtvom Erwerb des Obiektes

obgeroten hoi, obwohl der Erwerb des weiteren Abschreibungsobiektes

über die bereits vorhondenen Anlogen hinous,,fÜr den Betrieb ruinöse Fol-

gen hoben" muf)te,,,folls nicht mit einerweiteren ouf Douer erkennboren

Steigerung der Betriebsertröge und des Gewinns zu rechnen wo/'. Die

Erwögungen, die dozu in dem ongefochienen Urteil ongestellt werden,

sind iedoch luckenhoft. Sie trogen für sich ollein die Annohme einer

schuldhoften Pflichverletzung seitens des Beklogten noch nicht.

Mit Recht weist die Revision dorouf hin, doß dos Berufungsgericht fÜr die

Froge, ob die Liquiditötsloge des Betriebes den Abzug des ols Eigen-

kopitol und für Beroiungs- und VermittlungsgebÜhren oufzubringenden
Ratrnaac rr^n incnocrrm +QA7\7 5O DArl crlcrr rhte nrrf die Tohlen der Bilonz

per 31.12.1980 obstellt, ohne zu prüfen, ob dos Eigenkopitol von 72.261

DM nicht - wie in der Klogeschrift vorgetrogen - noch im Johre l9B0

gezohlt wurde und desholb in der Bilonz bereits berücksichtigt ist.

Die Vereinborkeit einer derortigen Zohlung mit der Liquiditotsloge des

Betriebes hötte im übrigen zutreffend nur beurteilt werden können, wenn

die durch die Aufwendungen zv erzielende Steuererspornis berücksich-

tigi worden wöre. Auch die zu erworienden Belostungen on Zinsen und

Nebenkosten, die die Mietertröge iöhrlich um rund 20.000 DM Über-

steigen, besogen für sich ollein nichis.

Auf die entscheidende Froge, ob der Betrieb des Klögers ous der Sicht

vom DezemberlgBO die sich ous dem Erwerb desweiteren Obiektes erge-

benden zusöizlichen Belostungen voroussichtlich irogen konnie, ist dos

Berufungsgerichi nur unzureichend eingegongen. Es wirlt dem Beklogten

lediglich vor, den KlAger nicht ouf die ,,ouf ihn zukommende Douer-

belostung ous Zinsen und Nebenkosten, die die Mietertröge um rund

20.000 DM lahrlich übersiiegen', hingewiesen zu hoben.

Ob dero rtige Belostungen,,ruinös" oder trog bo r sind, lAüt sich iedoch nur

onhond der Ertrogsloge des Betriebes und der Zukunftsewortungen

beudeilen. Dos Berufungsgericht hötte desholb im einzelnen dorlegen

müssen, welche Bedeutung dem ungewOhnlich guten Betriebsergebnis

$ 129 des Regierungsentwurfs zvrFGO soh vor, doß Bevollmöchtigten und

Beistönden die durch ihr grobes Verschulden veronloßten Kosten oufzu-

erlegen seien. Diese Vorschrift ist ober nichi Gesetz geworden.

Sowohl der Sochverholt ols ouch die Enischeidungsgründe des Vorbe-

scheides mochen nicht hinreichend deutlich, ob der Steuerberoter die

Klogeerhebung ollein zu verontworten hotte oder ob sein Mondontsich -
ous welchen Gründen ouch immer - weigerte, die Vollmochtsurkunde zu

unterschreiben. Es wird ouch nicht deutlich, ob der Steuerberoter Über-

houpt die Moglichkeii hotte, mit dem Mondonten Kontokt oufzunehmen.

Zur Kostentrogungspflicht bei Klogeerhebung ohne Vollmocht' Tipke-

Kruse, Finonzgerichtsordnung 12. Aufloge 1985, $ 6212.14.

Auskunftsverlrog
- Werkvertrog

- kurze Veriöhrung für Mongelfolgeschöden
(LG Köln Un.v.16.2.1989 -2 U 203188)

Leitsötze (d.Verf.),

Der Vertrog über die Erteilung einer bestimmten Auskunft ist ein Werk-

vertrog.

Folgeschöden, die mit dem Werkmongel eng zusommenhöngen, ver-

iöhren in sechs Monoten.

Die Entscheid u n g, o ufg ru nd feh lerhofter Ausku nft vertro g I iche Bezieh u n-

gen onzuknüpfen, stellt einen Mongelfolgeschoden dor, der eng mit dem

Werkmongel verknüpft ist.

Aus den Gründen:

Der Klögerin steht gegen den Beklogten der verfolgte Schodenersotz-

onspruch nicht zu.

Dobei konn dohinstehen, ob der Beklogte der Klögerin oufgrund folscher

Ausku nftertei I u n g zu m Schodenersotz verpf I ichtet wö re. Den n ei n solcher

Schodenersotzonspruch ist gemöß $638 BGB iedenfolls veriöhrt.

Bei dem zwischen den Porteien geschlossenen Vertrog, der ouf die

Erteilung einer bestimmten Auskunft und lnformotion bezÜglich eines

Herrn O gerichtetwor, hondeltes sich um einen Werkvedrog (vgl. Polondt,

Einführung vor $631Anm.5, Urt.d. Kommerv.14.4.l9BB -2O 459/87 -lr.
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Es gilt desholb die 6-monotige Veriöhrungsfrist des $ 638 BGB. Denn bei
dem Schodenersotzonspruch der Klögerin hondelt es sich um einen
solchen noch $635 BGB, nicht um einen solchen ous positiverVertrogs-
verletzung, der erst in 30 Johren veriöhrt. Der von der Klögerin geltend
gemochte Schoden stellt sich zwor ols sogenonnter Mongelfolge-
schoden dor, der grundsötzlich nicht unter den Schodenbegriff des s 635
BGB fallt. lm lnteresse einer zweckgerechten Anwendung des s 638 BGB
sind ober gewisse Mongelfolgeschöden in den Geltungsbereich des
g 635 BGB einzubeziehen, wenn der Folgeschoden mit dem Werkmongel
eng zusommenhöngt. Nur bei entfernteren Folgeschöden hoftet der
Unternehmer wegen positiver Vertrogsverletzung (vgl. Urt.d.Kommer
o.o.O. m.w.N.).

Ein solcher enger Zusommenhong zwischen Werkmongel - unrichtige
Auskunft - und Mongelfolgeschoden - vermögensschoden der Klögerin
- ist vorliegend gegeben. Fehler bei der Erteilung einer Auskunft über
einen Dritten, die eine entscheidende Grundloge für den Entschlu0 des
Vertrogsportners, mit dem Dritten in vertrogliche Beziehungen zu treten,
schoffen soll, entfolten ihre eigentliche Wirkung ols Mongelfolge-
schöden, sie reolisieren sich ols Vermögensschöden. Domit ist der enge
Zusommenhong zwischen werkmongel und Mongelfolgeschoden
geknüpft (vgl. Kommer-Urteil wie obenl.

Finonzierung liege im Risikobereich des Erwerbers. lnsoweit hobe ihn
keine Berctu n gspf I icht g etroffen. Außerdem erh ebe er die Ei n rede der Ver-

iöhrung.

Dos Londgericht hot die Kloge obgewiesen, dos oberlondesgericht hot
ihr im wesentlichen stottgegeben. Mit der Revision erstrebt der Beklogte
die Wiederhersiellung des londgerichtlichen Urteils.

Aus den Gründen:

Dos ongefochtene Urteil konn keinen Bestond hoben. Es hot zwor ohne
Rechtsfehler eine Berotungspflicht des Beklogten ouch in wirtschoftlicher
Hinsicht ongenommen, iedoch fehlen hinreichende Feststellungen zur
Froge einer schuldhoften Verletzung dieser Pflicht.

Beider Prüfung dervom Beklogten erhobenen Veriöhrungseinrede ist die
neuere Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes unberücksichtigt
geblieben. Schliefllich geht dos Berufungsgericht ou{ die Froge eines Mit-
verschuldens des Klögers nicht ein, obwohl sich eine Prüfung oufdröngte.

l. Dos Berufungsgericht sieht den Beklogten ols den umfossend beouf-
trogten individuellen Beroter des Klögers on, weil ihm neben der
steuerlichen Berotung quch die Betreuung der vom Klöger vorher
erworbenen beiden Steuersporobiekte onvertrout gewesen sei und er
den Klöger ouch dorüber hinqus in wirtschoftlichen und rechtlichen
Angelegenheiten wiederholt beroten hobe. Es stützt sich weiter ouf die
Totsoche, do0 die Verhondlungen mit dem Anlogevermittler über den
Erwerb des hier in Rede stehenden Anlogeobiektes in Gegenwort des
Beklogten in dessen Büro stottfonden und dort quch derAuftrog unter-
zeichnet wurde.

Wenn dos BerufungsgerichtunterWürdigung dervon ihm im einzelnen
dorgelegten Gesomtumstönde zu derAuffossung gelongt ist, der Klö-
ger hobe - für den Beklogten erkennbor - dovon ousgehen dürfen,
doß der Beklogte nicht nur die steuerlichen Aspekte berücksichiigen,
sondern ouch seine wirtschoftlichen Verhöltnisse in Betrocht ziehen
werde, so ist dos ous Rechisgründen nicht zu beonstonden. Art und
Umfong der Pflichten des steuerlichen Beroters besiimmen sich noch
den ieweiligen Umstönden des Einzelfolles (BGH Urt.v. 9.12.l98l- lVo
ZR42/B1,WM l9B2,l2B m.w.N. sowie v.4.3.1987 - lVo ZR 222/85,Gl
1987, 119 : WM 19 87, 661, 6621. D os Vo rb ri n g en d e r Revis io n ersch ö pft
sich in diesem Punkt in unzulössigen Angriffen gegen die totrichterliche
Würdig ung des Sochverho lts.

Hoftung des Treuhönders
- Vertrogsgemöße Bo uwerkerstel lung
{LG Arnsberg Ud.v. 6. i. l9B9 - I O 207 /BBl

Leitsötze (d.Verf.l,

l. Ergibt der Bouplon, doß dos Bouvorhoben nicht unterkellert werden
soll, konn ous der Zuteilung eines Abstellroumes ouf dem Dochboden
kei ne Vertro gsverletzu n g des Treu h ö nders herg eleitet werden.

2. Möngel des Bouwerk follen in den Verontworfungsbereich des Bou-
betreuers bzw. des von ihm zu beouftrogenden Generolunternehmers,
nicht ober in den des Treuhönders.

Aus den Gründen:

Aus derZuteilung eines Absiellroums ouf dem Dochboden onstelle des in
der Roumberechnung fur die Wohnung ongesetzten ,,Keller 2" konn der
Klöger eine Vertrogsverletzung der Beklogien nicht herleiten. Die Roum-
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Zum Sqchverholt:

Der Beklogte wor bis zum Johre l9B5 Steuerberoter des Klögers. Der

Klöger verlongt von ihm Schodenersotz mit der Begründung, er hobe ihn

vor dem Kouf eines Abschreibungsobiektes unzureichend beroten.

lm Johre 1974 hoIIe der Klöger mit einem Portner einen Schreinerbetrieb

gegründet.Sen1977 ist erAlleininhober. Die steuerliche Berotung und die

Buchführung des Unternehmens hofie ob Moi 1974 eine Steuerberoter-

sozietöt übernommen, der der Beklogte ongehörte. Seit l. 9.1979 beriet er

den Klöger ollein. Die Bruttoeinkünfte des Klögers logen in den Johren

1979,1981und l9B2 etwos überl00.O00 DM lahrlich, im Johre l9B3 etwos

dorunter. lm Johre l9B0 betrugen sie über 265.000 DM. Der Klöger suchte

doher in diesem Johr noch einer Möglichkeit, Steuer zu sporen. Er hotte

bereits f rü h er ant eiAbsc h rei b u n g so b| ekte g eko uft. I m Dezem ber l9B0 e nt-

schloß sich der Klöger unter Mitwirkung des Beklogten zum Erwerb eines

Grundstückes in K. Der Gesomtoufwond für dieses ols Ersterwerber-

modell gestolteie Obiekt belief sich ouf 727.610 DM zuzüglich eines

Eigeno ntei ls von 72.261 DM sowie Berotu n g s- u nd Verm ittl u n gsgebÜ h ren

i n Höhe vo n 24.49 6,50 DM. Der Erwerb wu rde d urch Kred ite der W-Bo n k

finonziert. Die Aufwendungen für dos Grundstück übersiiegen die Ein-

^^h-o^ o"hohlirh Dio\/erlr rcto cr rmmierten qich his zr rm lnhr1986 otr{ ilber

340.000 DM und steigen iöhrlich weiter on.

Der Klöger ist der Ansicht, doß ihm der Beklogte schodenersotzpflichtig

sci. Dcr Bcklogte hobe ihn bei dem Erwerb beroten und dobei seine

Pflichten verletzt. Do ihm die Einkommens- und Vermögensverhöltnisse des

Klögers bekonnt gewesen seien, sei der Beklogte verpflichtet gewesen,

ihm wegen der hohen ouf ihn zukommenden Aufwendungen von dem

Erwerb obzuroien. Wöre dos geschehen, hötte er ouf dos Obiekt ver-

zichtei. Der Klögerverlongt nunmehr so gestelltzu werden, wie er stehen

würde, wenn er dos Obiekt nicht eworben hötte. Er fordert die Zohlung

der ihm bisherentstondenen Aufwendungen und die Freistellung von den

zukünftigen Verpflichtungen Zug um Zug gegen die Ubertrogung des

Eigentums on dem Obiekt in K. ouf den Beklogten.

Der Beklogte hot bestritten, dem Klöger zum Erwerb der Anloge geroten

zu hoben. Der Klöger sei oufgrund seiner beiden früheren Beteiligungen

on Bouherrenmodellen bereits über die Besonderheiten von Steuerspor-

modellen informiert gewesen.Wegen des für dos Johr l9B0 zu enworten-

den Gewinns hobe er on dem Erwerb eines weiteren Obiekts lnteresse

gehobt. Die Tötigkeit des Beklogten hobe sich nur ouf die steuerliche

Prüfung und Berotung beschrönkt. Er sei nicht dofur verontwortlich, doß

der Klöger die Belostungen ous dem Obiekt nicht trogen könne. Die

Gl Hinweis

berechnung, ouf die er obhebt, ist im Zusommenhong mit den weiteren
Anlogen des Vertroges, konkret den Bouplönen, zu sehen. Dorous ergibt
sich ohneweiteres, doß dos Bouvorhoben nicht unterkellertwerden sollte
und nur in der Dochspitze noch wohnungsfreien Roum hotte. Do die
Roumberechnung in Verbindung mit den Plönen oußerdem deutlich
ergibt, doß fur einen Teil der Wohnungen, u. o. der des Klögers, Abstell-
möglichkeit oußerholb der Wohnungen vorgesehen wor und es im übri-
gen oberollgemeine Ubung ist - bei Eigentumswohnungsonlogen durch
entsprechende Seporierung und Zuteilung - Dochspitzen fur Abstell-
anrecke zu nulzen, konnte und mußie der Klöger ols sorgföliiger Erklö-

rungsempfönger die Beklogte so verstehen, doß seiner Wohnung ouf
dem Dochboden des Obiektes eine Abstellmöglichkeit zugewiesen

werden würde. Dos ist - domit vertrogsgemöß - geschehen.

Dos Fehlen der gerügten Gemeinschoftseinrichtungen hot die Beklogte im

Verhöltnis zum Klöger nicht zu vedreten. Für die Erstellung dieser Dinge zu

sorgen, wor noch dem Treuhondverlrog nicht ihre Soche. Die Erstellung

dieser Dinge gehörte zur Ausführung des Bouvorhobens und fiel domit in

den Verqnfwortungsbereich des Boubetreuers bzw. des von ihm zu beouf-

trogenden Generolunternehmers. Der Beklogten oblog es nu[ den Ver-

trog der Bouherren mitdem Boubetreuerim Nomen der Bouherren obzu-
I l. o I I I -. -l -.--...-t-,- -,-l-r-.^ ^l ^.'l ^:^ -:-^- -...---l :.^^:-.-.-..--l

scnlleDen uno q(J(Jet uoruut LU l-lct ilslr, (lut.r sre cilrsn zuveilussrgen uilu
fochlich quolifizierten Boubetreuer ouswöhlte. Dofur; do{J dos nicht

geschehen ist, fehlt Vortrog und Anholt. Gegenteiliges ergibi sich insbe-

sondere noch nicht ous einer evtl. Berechtigung der Beonstondungen.

ln 2. Aufloge wird der umfossende Kommentor zur StBGebV Eckert/Bött-

cher vorgelegt Verlog C. H. Beck, 1989,957 Seiten, DM lZB,-1.

Der Kommentor zeichnet sich durch seine übergreifenden Dorstellungen

zum Gebührenrecht der BRAGO und zum sieuerlichen Kostenrechi ous.

Die Kommentierung wird obgerundet durch ein neues Kopitel zum

Gebührenrechtfür,,VereinboreTötigkeiten'130zulössige Berufstötigkeiien

des Steuerberoters werden erlöutert. Die Proktikobilitot des Kommentors

wird durch zohlreiche Schoubilder und Musterrechnungen und Antrogs-

formulore unterstrichen. Die Kommentierung von Eckert/Böttcher hilft,

Streit mit dem Mondonten über Gebührenfrogen zu vermeiden.

91
74



Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Heft l-5,]9891

Gerling lnformotionen für wi*schoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 5/89

Abfindungsvergleich
- Anwoltskosten

Anderkonto
- des Notors

- Verrechnung mii Gebührenforderung

Anlogeberotung
- lmmobilienkouf i980
- Liquiditötsbelostung
- Pflicht zur -
- Prognosen

- Risiken
: proiizierte Steuervorteile

- Risikobeurteilung d. Anlegers

- Schoden

Auskunhsvertrog
- siillschweigender Abschluß
- Verlöhrung
- Werkvertrog

Bekonntgobe d. Steuerbescheides

- on Mondonten oder StB

Belehrungspflicht d. SIB/Wp/RA
- fehlende Belehrungsbedürftigkeii
: eigene Sochkunde, Zohnorzl
: eigene Sochkunde, Geschöftsmonn

Berichtigung ($lZ3 1,2 AO)
- grobes Verschulden
: Uberprüfung der Arbeitsergebnisse

d. Mitorbeiters

Beschlognohmeverbot, $ 9Z SIPO
- Buchholtungsunterlogen

Beweislost, s. ouch Dorlegungslost
- Belehrungsp{licht

- Buchungsfehler

Bilonzerstellung

- Grundstücksbewertung, lnformotion
d. Mondonten

Buchholtungsouftrog

- Löschung von Buchholtungsdoten

Dorlegungslost f. Regreßonspruch,
s. ouch Beweislost

- Buchungsfehler

DATEV-Doten

- Ubertrogung ouf Kollegen
- Vernichtung von -
Dritthoftung
- Anwoltsvertrog
- Sochwolterhoftung

Freie Mitorbeiler
- Abgrenzung Arbeiinehmer

Honororonspruch
- bei Anschlußkonkurs

- Beweislost {. Gebührenrohmen
- Dotenübertrogung, S32 SiBGebV
- Gegenstondswert
: Anerkennungsverfohren f.

StB-Gesellschoft

- Honororvorschuß, Rückzohlung

- ordnungsgemöße Honororrechnung,
Unterschrifi

aoo

89,50
ILSI

89,72
{ts)

89,36
{LSt

89,50
(LS)

89,36,73

89,22

89,12

89,25

88,22

89,2,36

89, 2

89,36
{LSI

8? 30

89, 3
8?3

Koslen d. FG-Prozesses

- Kostenpflicht d. SlB.

Mondontengelder
- Anderkonto des Notors
- Verrechnung mit Gebührenforderung

Mitverschulden
- Risiken bei Kopitolbeteiligung

- überlegene Sochkunde d. StB.

Notor
- Anderkonto

- Dorlehensouszohlung ohne erslrongige
Grundschuld

Prospehhoftung

- d. Treuhönders

- Veriöhrungsbeginn

Rechtsbeistond

- Sozieiöt mit Anwolisnotor

Sochwolterhoftung

Schoden

- Anlogeberotung

- Anwoltskosten b. Abfindungsvergleich
- Geldbuße/-strofe
- ersirongige Grundschuld

- unrechtmöfl iger Vermögensvorteil

Sozietöt

- Anwoltsnotor u. Rechisbeistond

Steuerberotun gs geselz
- s57
: Wirtschoftsberotun g,

An logenem pfeh lung

Steuerberolungsvertrog
- Inholt des -
- Löschung von Buchholtungsdoten
- Pflicht zur ollgemeinen Rechtsberotung?

Steuergesloltungsberotung
- wegen Anderung der Steuerrichtlinien
- Berolung zu gesetzeswidriger Proxis

- unentgeltliches Wohnrecht

Steuerverkürzung, $ 328 AO
- durch Steuerberoter

Treuhönder

- Anderkonto des Notors

- Bouherrengemeinschoft, zustonde gekommene

- Belehrung über steuerl. Risiken

: Wissensvorsprung d. TH

- Honororonspruch d. -: bei Minderwohnflöche
- Plonungsönderung
- Prospekthoftung d. -
- Prüfung boutechnischer Frogen

- Schoden

- Versicherungsschutz

Veriöhrung, $12 WG
- Beginn

- Veriöhrungshemmung, 012 ll

89, 87

89,50,73
{LSI

89,73

89,50
{LS)

89,50
{LS)

89,72

89, 3

89,36
(LS)

89,46

89,50
(tst

B9,50
{LSI

89,50
{LS)

89,50
{LS)

89,51
89,51

89,50
89,72

oz
2

B9
B9

2
7

50
tsr
79

Hoftung des Steuerberoters
- Anlogeberotung

- Mitverschulden

- Schoden
(BGH Urt.v.14.2.1989 - XIZR l4l88189,73

89,73
89,73
89,36

{LSt

89,42
89, 89
89,89

B9

89,72

Leitsötze (d.Verf.),

l. Art und Umfong der Pflichten des steuerlichen Beroters bestimmen sich
noch den Umstönden des Einzelfolles. Hier: wiederholte Beroiung in
wirtsch oftl ichen An gelegen heiten, Betreu u n g von Steuerspo rproiek-
ten, Verhondlung und Abschluß über Kopitolonloge im Büro des'
Steuerberoters etc.

2. zum Verschulden des steuerberoters, wenn er ongeblich pflichtwidrig
dem Mondonten vom Erwerb eines weiteren Kopitolonlogeobiektes
nicht obgeroten hot. Hier: Rentobilitot des Mondontenbetriebes,
Vermögens- und Liquiditötslo ge.

3. i9B0 wurden lmmobilien ollgemein noch ols wertbestöndige Anloge-
güter ongesehen.

4. Voro ussetzu n g des seku ndö ren Schodenersotzo nspruchs : Der Steuer-
beroter mu{J bei der Mondotsfortsetzung begründeten Anloß zur
Prüfung gehobt hoben, ob er durch einen Berotungsfehler dem
Mondonten einen Schoden zugefügt hot.

5. ZvmMituersch u lden des Mo ndo nten : Bei feh lerhoften Entscheid u n gen
im unternehmerischen Bereich des Mondonten muß geprüft werden,
ob der Sieuerberoter bei Beu rteil u n g der wirtschoftl ichen Aspekte dem
Mondoten gegenüber eine überlegene Sochkunde hotte.
Ein e eigenvero ntwortl ich e Prüf u n g der wirtsch oftl ichen Tro gfo h ig keit
durch den Mondonten ist insbesondere donn notwendig, wenn der
Steuerberoter lediglich geroten hot, sich die Soche t,guI zu überlegen'i

6. Der Schodenersotzonspruch wegen fehlerhofter Anlogeberotung
geht nur donn ouf Erstottung oller Aufwendungen Zug um Zug gegen
Ubertrogung des Anlogeobiekts, wenn dieses für den Mondonten
p ro ktisch we dl os ist ( BG HZ l0 0,117 : NJW l 

gBZ 
I 825 : WM 1987, 49 5l,.

89, 6

89,73
89,39
89,25

28
30

B9
89

89,23
89,23
89,23

39
39

B9
89

89,62
89,64,90

89,62
89,62,90

89,50
ILS)

89.51

89,72

89,33
89,34
89,41

89,34
89,34

89,34

92
73



Gerling Informotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 5189
Veriöhrung ($68 StBerG, $51 o WPO)

- Belehrungspflicht über eigene Fehler
und Veriöhrungsvorschrift (Sekundöronspruch)
: Anlo0 zur Prüfung u. Belehrung
: Beginn d. Belehrungspflicht
: keine Belehrungspf licht

Kenntnis d. Fehlers

Unkenntnis über Veriöhrungsvorschrift
: Mondotsende
: Beweislost für -

- Veriöhrungsbeginn
: Ablouf d. Fesisetzungsverlöhrung
: Betriebsprüfung

ollgemein
: Folgeschöden
: Kopiiolonloge
: Konkurs
: Verlust der Z b-AfA
: Zohlung d. Steuer

Veriöhrung, Schodenersolzonspruch
l$5lo WPO)
- Sieuerberotung d. .,Nur-Wirtschoftsprüfer"

Veriöhruns ($638 BGB)

- Mongelfolgeschoden

Versicherungsschutz

- Anerkenntnisverbot

- Anzeigep{l ichtverletzu n g

- Bindungswirkung d. Hoftpflichturteils

- wissentl. Pflichtverletzung
: Zohlung vor Fölligkeit

- Relevonzrechtsprechung

- Treuhondtötigkeit

- Veriöhrung, $12 WG
Vollmocht
- Hondeln ohne -
Vorteilsousgleich

- Anlogeberotung

Wirtschoftsprüfer
- Befongenheit, S3l9 HGB

- Verdocht d. Vermögensverfolls

Zurückbeholtungsrecht

- on Arbeitsergebnissen
- on Houptobschlußübersicht und

Umbuchungsliste

- Konkurs des Mondonien

Zustellung

- on StB oder Mondonten

BGH v. 19.3.1987 - |XZRI66/86

BGH v. 10.8.1987 - NoIZ 4/87
: NJW 1988,208

BGH v. 28.1.1988 - IXZR102/87
:WMt9BB,472

BGH v.3.2.1988 - lVo ZR 196/86

BGH v. 11. Z.l98B - ll ZR 232/ 87
: BB l9BB.1992
: NJW 1989,293
:WuB lV Ag276BGB l.BB Huff
: ZIP l9l,1581

BGH v.27.9.1988 - lX ZR 4/88

: EWiR g6Z6 BGB 2/BB,ll,91 {Medicusl
:ZtP 1988,1464
: WM 1988, 1685
: NJW-RR l9B9,l5O

BGH v. 20.10.1988 - Vll 7R219/87
:ZtP 1988,1573

BGH v. 25.10.1988 - Xl ZR 3/88
: WM l9BB, 1755
:7tP 1988,1474
:881988,2428
: EWiR g6Z BGB 1/89,33 Keller

BGH v. 20.12.1988 - lX ZR 88/BB

BGH v.26.1.1989 - Xl ZR B1l88

BGH v.14.2.1989 - XIZR l4l88

BoyOLG Beschl.v. 17.9.1987

- BRes.3 276/87
: AG l9BB, 18

OLG Celle v.12.l0.l9BB -3U 278/87

OLG Düsseldorf v.26.5.1987 -2lU 259/86
OLG Düsseldorf v. 27.9.1988 - 4 U 245/87
OLG Düsseldorf v. 28.11.1988 - l8 W 62188

OLG Düsseldorf v.16.2.1989 - 18 U 228/88 rkr.

OLG Fronkfurt v.2.2.1988 - 14 U 132/86
: NJW l9BB, 2B0Z

OLG Köln v. 19.9.1988 - I U 13/88
OLG Köln v.20.9.1988 -15U 67/86
OLG Oldenburg v. 4.ll.19BB - 6 U 154/BB

OLG Stuttgort v. 13.12.1988 - 12 U 30/BB

LG Aochen v.2.9.1987 - 4 O167/87
: StB l9BB, 389

LG Arnsberg v. 6.1.1989 - 1 O 207 /88

LG Dormsrodr v. 8.1.1987 -10 0 245/86

LG Detmold v.12.\2.1987 -l O 268/87

LG Dortmund v.17.12.1987 -2O60/87
LG Heidelberg v. 21.9.1988 - 3 O 65/88

LG Hildesheim v.21.4.1988 - 22 Qs l/88
: wistro 1988,327

LG Kiel v. 24.10.1988 - ll O 302/88
t n V 

^l^ 
,, a< A 1OA7 OA a\ lE,A lA7

LG Köln v.16.2.1989 -2U203/BB
LG München 1v.5.5.1987 - l0 O 15390/84
LG München 1v.22.4.1988 - 19 Qs 3/88
: wistro 1988,326

LG Regensburg v. 27. 5.1988 - 6 O 566/88
DStR I9BB, 253

LG Wuppertol v. 9. 2.1988 - 5 O 352/87

AG Euskirchen v.20.8.1987 - 4 C227/87

BFH v. 29.7.1987 - I R 367, 379 / 83
: STEUER-TELEX 0824
: LEXinform 008,1194

BFH v. 26. B.l9B7 - I R144/86
: BSIBI 88 ll,l09

BFH v.4.6.1986 - Vll E l/86
: BFH NV 1988,47

FG Boden-Wurttem berg v. 22.1.\988 -
txK237/84
: EFG 1988,546

FG München Vorbesch.v.4.8.1989 -
V|225/86 E, nicht rkr.

LAG Köln Urt.v.23.3.1988 -7 5o1378/87
: StB 1989,45

VerwG München Urt.v. 8.ll.l9B8 - M 16 K88,1266
: MiitBl. WPK Nr.133/89

Erloß Nordrhein-Westfolen v. 7. 1. l9BB

- s0202-4-YC

89,73, 82
89,73, 82

89,37

A9 72

89,79

89,73

89,22

89,39

89,42
89,51
89,44

89,82

89,34

89,23

89,50
(LS)

89,34

89.90
R92
89,25

89, 2

89, t4

89, 2

Gl Leitsötze

Mondontengelder

Der Rechtsonwolt dorf Geld, dos er von seinem Auftroggeber zumZwecke der Ein-

zohlung der Gerichtsgebühr für dos Verfohren im ollgemeinen erholten hot, ohne
dessen Einwilligung ouch donn nicht zur Tilgung eigener Gebührenforderungen ver-

wenden, wenn er gleichzeitig beouftrogt wird, einen Antrog ouf Bewilligung von
Proze0kosten hilfe zu stel len.
(BGH Urt.v.20.12.l9BB - lX ZR BB/BB)

Sozietöt zwischen Anwoltsnotor und Rechtsbeistond?

Ein Anwoltsnotor dorf sich mit einem Rechtsbeistond, der Mitglied der Rechtsonwolts-
kommer ist, nichi zu gemeinsomer Berufsousübung verbinden.
{BGH Beschl.v.l0.B.l9BZ - NotZ 4/BZ NJW 1988,208)

Bestellung zum Steuerberoler und Arbeitnehmertötigkeit

Der Senot halt on seiner Rechtsprechung fest, doß eine Tötigkeit ols Arbeitnehmer mit
dem Beruf des Steuerberoters nur in den gesetzlich geregelten Ausnohmeföllen ver-
einbor ist und es sich dobei um eine obschließende Aufzöhlung hondelt.
(BFH Urt.v.4. B.l9B7 - VII R 169/85, BStBl. 19BZ ll,790l

Anm.: Es ging um cjie Arbeitnehmertötigkeit ois Lektor in einem steuerrechtiichen
Fochverlog.

Arbeitnehmer oder freier Mitorbeiler?

Treffen ein Steuerberoter und eine gelernie Steuerfochgehilfin mit eigenem Buch-
holtungs-Service eine Vereinborung über eine gegenseitige Zuso mmenorbeit, noch der
diese

- im Rohmen der Bürozeiten des Steuerberoters on Wochentogen ihrereigenen Wohl
Abschlüsse und Steuererklörungen für Mondonten des Steuerberoters {ertigt,

- dem Steuerberoter ihr Honoror noch Stundensötzen in Rechnung stellt,

- mit ihm einen gegenseitigen Mondontenschutz vereinbort,

so sprechen diese Umsfönde mehrheitlich fUr ein selbstöndiges Dienstuerhöltnis ($6ll

Abs. I BGB) und nicht für ein Arbeitsverhöltnis.
(LAG Köln Ud.v.23.3.l9BB -7 5o1378/87 - SrB 1989,45)

Anelkennun g o ls Wirtschoftsprüfungsgesellschqft

Die Einirogung in dos ,,Amtliche Schuldnerverzeichnis" begründet einen hinreichenden
Verdocht des Vermögensverfolls und rechtfedigi doher den Widerruf der Anerkennung
gemöß 034 Abs.2 WPO.
(VerwG München, Urt.v. B.ll.1988 - M 16 K88,1266 - MittBl. WPK Nr.133/89)

89, 5
89. 5
89,82
89,28

89,14

89,14,44
89,45, 82

89, 5
89,45
89,28
89,14

89,51
89,53
89,51
89,5r

89, 87

88,22
89,72

89,37

89,37
89,37

89,28

89, 89

89,50
{LSt

89,51
89,2,51

89,36
il cl

88,22

89,50
ILS)

89,72

89,33

89,34

89, 3

89,36
{LS)

89, 5
89,62

89,50
{LS)

89,30
AO ',)

89, 89

89,2,36
89, 36

{LS)

89,50
(LS}

89,35

89, t7

89,22

89,22

89,34

89,46

89, 87

89,72

89,72

89,22
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Hoftung des Steuerberoters
- Anlogeberotung

- Mitverschulden

- Schoden
(BGH Urt.v. 14.2.1989 - Xl ZR 14/881

Schoden
- unrechtmößiger VermögensvorleiI
f BGH Urt v. 26.1.1989 - lX ZR 8l/881

Hoftung des Steuerberoters
- Veriöhrung von Schodenersotzonsprüchen, $68 StBerG

- Belehrungspflicht und Mondotsende

- Anmerkung
(OLG Düsseldorf Urt.v. 16.2.1989 -18 U 228/881

Kosten des Finonzgerichtsprozesses
- Kostenpflicht des Steuerberoters?

- Hondeln ohne Vollmocht

- Anmerkung
(FG München Vorbescheid v. 4. 8. 1988 - Vl 225/ 86 El

Auskunftsvertrog
- Werkvertrog

- kvrze Veriö h rung für Mo ngelfolgeschoden
(LG Köln Urt v.16.2.1989 -2U 2A3/881

Hoftung des Treuhönders
- Vertrogsgemöße Bo uwerkerstellung
(LG Arnsbers Urt v. 6.1.1989 - I O 2071881

Gl Hinweis
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